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1) Weitere Fördermaßnahmen finden sich u.a. auf der Förderdatenbank des Bundes (https://www.foerderdatenbank.de/) und dem Förderwegweiser 

Dekarbonisierung des Kompetenzzentrums Klimaschutz in energieintensiven Industrien (https://www.klimaschutz-industrie.de/foerderung/foerderwegweiser/).
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FÖRDERPROGRAMME DES BUNDES BETREFFEND DIE ENERGIEEFFIZIENZ, ERNEUERBARE ENERGIEN UND ENERGIEFORSCHUNG

FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE1 FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/ 
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG1

ANSPRECHPARTNER

Energieforschungsprogramm 
(BMWE)
Förderung angewandter 
Energieforschung im Rahmen 
des 8. Energieforschungs­
programms (angewandte 
nichtnukleare Forschungs­
förderung)

Förderdatenbank –  
Förderung angewandter 
Energieforschung im Rahmen des 
8. Energieforschungsprogramms

	Ê Unternehmen
	Ê Hochschulen 
	Ê Forschungseinrichtungen 
	Ê Kommunen
	Ê Öffentliche Einrichtungen

	Ê Forschung & Innovation  
(themenspezifisch)

	Ê Energieeffizienz &  
Erneuerbare Energien

	Ê Die Förderziele des Energie­
forschungsprogramms sind 
in fünf Missionen geglie­
dert: 

	– Mission Energiesystem
	– Mission Wärmewende 
	– Mission Stromwende 
	– Mission Wasserstoff 
	– Mission Transfer

	Ê Forschung und Entwicklung
	Ê Unterschiedliche Ansatz­
punkte und Bemessungs­
grundlagen in Abhängigkeit 
vom Förderprogramm und 
Projektkonstellation

Zuschuss  
(i. d. R. Anteilfinanzierung)

Projektträger Jülich (PtJ)

Geschäftsfeld  
„Energie und Klima“

Sekretariat 
Tel. 02461 61-1999 
PTJ-ESX-EFP@fz-juelich.de 

Nationales Innovations­
programm Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
Phase II (NIP) 
Maßnahmen der Forschung, 
Entwicklung und Innovation 
Schwerpunkt Nachhaltige 
Mobilität

Förderdatenbank –  
Nationales Innovationsprogramm 
Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
Phase II (NIP) –  
Maßnahmen F&E

	Ê Unternehmen
	Ê Forschungseinrichtungen 
	Ê Hochschulen
	Ê Kommunen

	Ê Energieeffizienz &  
Erneuerbare Energien

	Ê Forschung & Innovation  
(themenspezifisch) im 
Bereich der Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie

	Ê Forschung und Entwicklung
	Ê Unterschiedliche 
Ansatzpunkte und Bemes­
sungsgrundlagen in Ab­
hängigkeit vom Förderpro­
gramm und Projektkonstel­
lation

Zuschuss  
(Anteilfinanzierung)

Projektträger Jülich (PtJ)

Geschäftsbereich Energie,  
Verkehr, Infrastruktur (EVI)

Lützowstraße 109 
10785 Berlin

Nationales Innovationspro­
gramm Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
(BMV)

Dr. Stefan Rudi 
030 20199-3509 
s.rudi@ptj.de 
www.ptj.de/nip

1)	Weitergehende Informationen u.a. zu Förderberechtigten, Förderarten, Förderquoten und Höchstbeträgen finden sich in den jeweiligen Richtlinien.

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/angewandte-energieforschung-energieforschungsprog.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/angewandte-energieforschung-energieforschungsprog.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/angewandte-energieforschung-energieforschungsprog.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/angewandte-energieforschung-energieforschungsprog.html
mailto:PTJ-ESX-EFP%40fz-juelich.de%20?subject=
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-fue-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-fue-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-fue-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-fue-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-fue-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-fue-phase2.html
mailto:s.rudi%40ptj.de?subject=
http://www.ptj.de/nip
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE1 FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/ 
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG1

ANSPRECHPARTNER

Nationales Innovations­
programm Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
Phase II (NIP) 
Maßnahmen der Markt­
aktivierung 
Schwerpunkt Nachhaltige 
Mobilität

Förderdatenbank –  
Nationales Innovations­
programm Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
Phase II (NIP) –  
Maßnahmen der 
Marktaktivierung 

	Ê Unternehmen
	Ê Forschungseinrichtungen 
	Ê Hochschulen
	Ê Kommunen
	Ê Öffentliche Einrichtungen
	Ê Verbände/Vereinigungen

Energieeffizienz & Erneuerbare 
Energien im Bereich der Was­
serstoff- und Brennstoffzellen­
technologie.

	Ê Investitionen
	Ê Unterschiedliche Ansatz­
punkte und Bemessungs­
grundlagen in Abhängigkeit 
vom Förderprogramm (För­
deraufruf) und Projektkons­
tellation 

Investitionszuschuss  
(Anteilfinanzierung oder 
Festbetragsfinanzierung).

Projektträger Jülich (PtJ)

Geschäftsbereich Energie, 
Verkehr, Infrastruktur (EVI) 
Fachbereich EVI1

Lützowstraße 107 
10785 Berlin

Nationales Innovationspro­
gramm Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
(BMV)

Dr. Stefan Rudi 
030 20199-3509 
s.rudi@ptj.de 
www.ptj.de/nip

KfW-Energieeffizienz­
programm Produktions­
anlagen/-prozesse  
(292 KfW)

KfW-Energieeffizienz­
programm –  
Produktionsanlagen/-prozesse

	Ê In- und ausländische Unter­
nehmen der gewerblichen 
Wirtschaft mit mehrheitlich 
privatrechtlicher Beteiligung

	Ê Freiberuflich Tätige
	Ê Für Vorhaben in der EU: 
Auch Tochtergesellschaften 
deutscher Unternehmen mit 
Unternehmenssitz in der  
EU und Joint Ventures in  
der EU mit maßgeblicher 
deutscher Beteiligung 
(mindestens 25 %)

Gefördert werden Maßnahmen 
zur Energieeffizienz und Treib­
hausgaseinsparung im Bereich 
Produktionsanlagen und -prozes­
se gewerblicher Unternehmen in 
Deutschland und im Ausland:

	Ê Investitionsmaßnahmen, die 
eine Treibhausgaseinsparung  
von mindestens 15 % erzielen 

	Ê Modernisierungsinvestitio­
nen, die zu einer Treibhaus­
gaseinsparung von mindes­
tens 15 %, gemessen am 
Durchschnittsverbrauch der 
letzten 3 Jahre, führen

	Ê Bei Neuinvestitionen ist eine 
Treibhausgaseinsparung von 
mindestens 15 % gegenüber 
dem Betrieb einer vergleich­
baren Anlage zu erreichen

	Ê Darüber hinaus muss ein 
Transformationsplan vorlie­
gen

Investitionen Kredit

	Ê In der Regel bis zu  
25 Mio. Euro pro Vorhaben

	Ê Bis zu 100 % der förder­
fähigen Kosten

	Ê 100 % des Kreditbetrags 
werden ausgezahlt

KfW Bankengruppe

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main

Tel. 0800 5399001 
info@kfw.de 

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-marktaktivierung-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-marktaktivierung-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-marktaktivierung-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-marktaktivierung-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-marktaktivierung-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-marktaktivierung-phase2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/massnahmen-marktaktivierung-phase2.html
mailto:s.rudi@ptj.de
http://www.ptj.de/nip
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/EE-Produktion-292/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/EE-Produktion-292/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/EE-Produktion-292/
mailto:info@kfw.de
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WEITERE FÖRDERPROGRAMME DES BUNDES BETREFFEND DIE DEKARBONISIERUNG

FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Bundesförderung  
Industrie & Klimaschutz 
(BIK) (BMWE)  

Übersicht – Bundesförderung 
Industrie und Klimaschutz

Förderdatenbank – Förderung 
zur Dekarbonisierung der 
Industrie

Antragsberechtigt sind Unter-
nehmen, die Anlagen mit schwer 
vermeidbaren Emissionen von 
CO2 planen oder betreiben, so­
wie Konsortien. Ein Konsortium 
besteht aus mehreren antragsbe­
rechtigten Unternehmen. 

Gefördert werden Projekte mit 
Gesamtinvestitionskosten: 

	Ê ab 500.000 Euro für kleine und 
mittlere Unternehmen sowie 

	Ê ab 1 Million Euro für andere 
Unternehmen

Voraussetzung der Förderung 
(Eintrittskriterium):

	Ê Verringerung der direkten 
THG-Emissionen um mindes­
tens 40 %

	Ê Erfüllung des Eintritts­
kriteriums ist noch keine 
Fördergarantie:  
BIK ist ein Wettbewerb 
(Hauptauswahlkriterium:  
Fördermitteleffizienz)

Gefördert werden Vorhaben zur

	Ê Dekarbonisierung der Indust­
rie (Modul 1):

	– Investitionskosten in CO2-
Einsparungen bei Produk­
tionsprozessen (inkl. Elekt­
rifizierung und Umstellung 
auf Wasserstoff) (Teilmo­
dul 1.1 und 1.2) sowie

	– Forschung und Entwick­
lung (Teilmodul 1.3)

	Ê Anwendung und Umsetzung 
von CCU und CCS (Modul 2):

	– Investitionsmehrkosten für 
Anlagen zur CO2-Abschei­
dung (Teilmodul 2.1) 

	– Kosten für Bau oder Mo­
dernisierung von Speicher­
anlagen sind nicht förder­
fähig

	– Forschung und Entwick­
lung (Teilmodul 2.2)

Je nach Modul unterschied­
lich: Erforschung, Entwicklung 
und Erprobung von alternativen 
Produkten und der dazugehöri­
gen Herstellungsverfahren so­
wie Investitionen.

	Ê Im Teilmodul 1.1 beträgt die 
Förderung für Investitions­
vorhaben bis zu 30 Mio. Euro. 
Die Förderintensität beträgt 
bis zu 40 % der förderfähigen 
Kosten. Führt die Investiti­
on, mit Ausnahme von Inves­
titionen, bei denen Biomas­
se genutzt wird, zu einer ein­
hundertprozentigen Verrin­
gerung der direkten Treib­
hausgasemissionen, beträgt 
die Förderintensität bis zu 
50 %.

	Ê Im Teilmodul 1.2 beträgt die 
Förderung für Investitionsvor­
haben bis zu 200 Mio. Euro. 
Die Förderintensität beträgt 
bei Elektrifizierungsvorhaben 
bis zu 30 % und bei Vorhaben 
zur Umstellung auf Wasser­
stoff oder aus Wasserstoff 
gewonnenen Brennstoffe bis 
zu 60 % der förderfähigen 
Kosten bzw. Ausgaben.

Modul 1 – 
Kompetenzzentrum 
Klimaschutz in energie­
intensiven Industrien (KEI)

Karl-Liebknecht-Straße 33 
03046 Cottbus

Tel. 0355 47889101  
foerderung.kei@z-u-g.org 

Modul 2 – 
Projektträger Jülich (PtJ)

Forschungszentrum Jülich GmbH 
52425 Jülich

Dr. Heiko Gerhauser 
02461 61-96830 
h.gerhauser@ptj.de

Dr. Rena Gradmann 
030 20199-584 
r.gradmann@ptj.de

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Foerderung-National/047-bundesfoerderung-industrie-und-klimaschutz-bik.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Foerderung-National/047-bundesfoerderung-industrie-und-klimaschutz-bik.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/bik-modul1-2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/bik-modul1-2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/bik-modul1-2.html
mailto:foerderung.kei%40z-u-g.org?subject=
mailto:h.gerhauser%40ptj.de?subject=
mailto:r.gradmann%40ptj.de?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Bundesförderung für 
Energie- und Ressourcen­
effizienz in der Wirtschaft 
(EEW)

BAFA – Bundesförderung 
für Energie- und 
Ressourceneffizienz in der 
Wirtschaft – Zuschuss und 
Kredit

Bundesförderung für Energie- 
und Ressourceneffizienz in der 
Wirtschaft

	Ê In- und ausländische Unter­
nehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, die sich mehr­
heitlich in Privatbesitz be­
finden 

	Ê Kommunale Unternehmen
	Ê Landesunternehmen
	Ê Freiberuflich Tätige
	Ê Contractoren, die in diesem 
Merkblatt genannte Maß­
nahmen für ein antragsbe­
rechtigtes Unternehmen 
durchführen

	Ê Gemeinnützige Antragstel­
ler, sofern diese wirtschaft­
lich tätig sind

Gefördert werden investive 
Maßnahmen zur Minderung des 
Energie- und/oder Ressourcen­
bedarfs sowie zur Reduzierung 
der Treibhausgas-Emissionen.

Module:

	Ê Querschnittstechnologien 
	Ê Prozesswärmeerzeugung aus 
erneuerbaren Energien

	Ê Mess-, Steuer- und Rege­
lungstechnik, Sensorik und 
Energiemanagement-Soft­
ware 

	Ê Energie- und Ressourcenbe­
zogene Optimierung von Anla­
gen und Prozessen

	Ê Transformationsplan
	Ê Elektrifizierung von Kleinen 
Unternehmen

	Ê Investitionen
	Ê Förderfähig sind auch die 
für die Umsetzung der 
Maßnahmen notwendigen 
Nebenkosten

	Ê Die Förderung erfolgt in 
Form der Anteilsfinanzie­
rung (ein Teil der Kosten 
der Maßnahme wird ge­
fördert) durch einen nicht 
rückzahlbaren Zuschuss 
(BAFA, VDI/VDE) oder 
durch Förderkredit bis zu 
100 Mio. Euro (KfW)

	Ê Anders als bei den Modulen 
1 – 4 und 6 erfolgt die 
Antragstellung für Trans­
formationspläne beim Pro­
jektträger des Förder­
wettbewerbs VDI/VDE 
Innovation + Technik GmbH:  
www.wettbewerb-energie­
effizienz.de

Zuschussvariante:

Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle  
(BAFA)

Frankfurter Straße 29 – 35  
65760 Eschborn 

Kreditvariante:

KfW Bankengruppe 

Palmengartenstraße 5 – 9  
60325 Frankfurt am Main 

Tel. 0800 5399001 
info@kfw.de

Transformationsplan:

VDI/VDE Innovation + 
Technik GmbH (VDI/VDE-IT) 

Steinplatz 1 
10623 Berlin

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/energieeffizienz_und_prozesswaerme_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/energieeffizienz_und_prozesswaerme_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/energieeffizienz_und_prozesswaerme_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/energieeffizienz_und_prozesswaerme_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/energieeffizienz_und_prozesswaerme_node.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Energieeffizienz-und-Prozessw%C3%A4rme-aus-Erneuerbaren-Energien-(295)/#:~:text=Wir%20finanzieren%20Ma%C3%9Fnahmen%2C%20welche%20die%20Energie-%20und%20Ressourcen%C2%ADeffizienz,die%20f%C3%BCr%20die%20Umsetzung%20der%20Ma%C3%9F%C2%ADnahmen%20not%C2%ADwendigen%20Neben%C2%ADkosten.

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Energieeffizienz-und-Prozessw%C3%A4rme-aus-Erneuerbaren-Energien-(295)/#:~:text=Wir%20finanzieren%20Ma%C3%9Fnahmen%2C%20welche%20die%20Energie-%20und%20Ressourcen%C2%ADeffizienz,die%20f%C3%BCr%20die%20Umsetzung%20der%20Ma%C3%9F%C2%ADnahmen%20not%C2%ADwendigen%20Neben%C2%ADkosten.

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Energieeffizienz-und-Prozessw%C3%A4rme-aus-Erneuerbaren-Energien-(295)/#:~:text=Wir%20finanzieren%20Ma%C3%9Fnahmen%2C%20welche%20die%20Energie-%20und%20Ressourcen%C2%ADeffizienz,die%20f%C3%BCr%20die%20Umsetzung%20der%20Ma%C3%9F%C2%ADnahmen%20not%C2%ADwendigen%20Neben%C2%ADkosten.

http://www.wettbewerb-energieeffizienz.de
http://www.wettbewerb-energieeffizienz.de
mailto:info%40kfw.de?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

BMUKN-Umweltinnovations­
programm (UIP)

Förderdatenbank – 
Förderprogramme – 
Umweltinnovationsprogramm 
(foerderdatenbank.de)

Umweltinnovationsprogramm 
(230 KfW)

	Ê In- und ausländische ge­
werbliche Unternehmen 
mit einer Betriebsstätte in 
Deutschland

	Ê Unternehmen mit kommuna­
ler Beteiligung

	Ê Kommunale Gebietskörper­
schaften, deren Eigenbetrie­
be, Zweckverbände

Mit dem Umweltinnovations­
programm werden innovative 
großtechnische Pilotvorhaben 
gefördert, die unsere Umwelt 
nachhaltig entlasten –  
Projekte mit Vorbildcharakter, 
die bisher nicht am Markt um­
gesetzt wurden, insbesondere 
in den Bereichen:

	Ê Abwasserbehandlung
	Ê Abfallvermeidung, -verwer­
tung und -beseitigung

	Ê Circular Economy
	Ê Bodenschutz
	Ê Luftreinhaltung, Klima­
schutz

	Ê Minderung von Lärm und Er­
schütterungen

	Ê Energieeinsparung, Energie­
effizienz, Nutzung erneuer­
barer Energien

	Ê Ressourceneinsparung und 
-effizienz, Materialeinspa­
rung und -effizienz

Investitionen 	Ê Zuschuss, der in der Regel 
bis zu 30 % der förderfähi­
gen Kosten beträgt

	Ê Zinsverbilligter Kredit in Hö­
he von maximal 70 % der 
förderfähigen Kosten

KfW Bankengruppe

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main

Tel.  0800 5399001 
info@kfw.de

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMU/umweltinnovationsprogramm.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMU/umweltinnovationsprogramm.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMU/umweltinnovationsprogramm.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMU/umweltinnovationsprogramm.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/BMU-Umweltinnovationsprogramm-(230)/?redirect=88384
mailto:info%40kfw.de?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Bundesförderung für 
effiziente Gebäude – 
Nichtwohngebäude – 
Kredit 
(263 KfW)

Nichtwohngebäude –  
Kredit | KfW

	Ê Privatpersonen und Einzel­
unternehmer

	Ê Freiberuflich Tätige
	Ê In- und ausländische Unter­
nehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, die sich mehr­
heitlich in Privatbesitz be­
finden

	Ê Kommunale Unternehmen
	Ê Gemeinnützige Organisatio­
nen und Kirchen

	Ê Geschäftsbanken, Genos­
senschaftsbanken und 
Sparkassen

	Ê Contracting-Geber

Energetische Sanierung von 
Nichtwohngebäuden und Erst­
erwerb nach Sanierung zu 
Effizienzgebäuden.

Investitionen

Zusätzlich förderbar:

	Ê Energetische Fachplanung 
und Baubegleitung

	Ê Nachhaltigkeitszertifizie­
rung

	Ê Kredit i.H.v. max. 10 Mio. 
Euro (Investive Maßnah­
men) mit Tilgungszuschuss 
(abhängig von erreichter 
Effizienzgebäude-Stufe) 
bzw. max. 40.000 Euro 
(Fachplanung/Baubeglei­
tung , Nachhaltigkeitszerti­
fizierung)

	Ê Finanzierung von bis zu 
100 % der förderfähigen 
Kosten

	Ê Extra-Tilgungszuschuss für 
„Effizienzgebäude EE“- oder 
„Effizienzgebäude NH“-
Klasse

	Ê Extra-Tilgungszuschuss für 
„Worst Performing Buil­
dings” möglich

KfW Bankengruppe

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main

Tel. 0800 5399001 
info@kfw.de 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%c3%b6rderprodukte/Bundesf%c3%b6rderung-f%c3%bcr-effiziente-Geb%c3%a4ude-Nichtwohngeb%c3%a4ude-Kredit-(263)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%c3%b6rderprodukte/Bundesf%c3%b6rderung-f%c3%bcr-effiziente-Geb%c3%a4ude-Nichtwohngeb%c3%a4ude-Kredit-(263)/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Kontakt/_Uebergeordnet/K/kfw-bankengruppe.html
mailto:info@kfw.de
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Bundesförderung für 
effiziente Gebäude –  
Wohngebäude – Kredit 
(261 KfW)

Wohngebäude –  
Kredit (261) | KfW

	Ê Privatpersonen und Woh­
nungseigentümergemein­
schaften

	Ê Unternehmen, kommunale 
Unternehmen und freibe-
ruflich Tätige

	Ê Alle juristischen Personen 
des Privatrechts, zum Bei­
spiel Wohnungsbaugenos-
senschaften

	Ê Körperschaften und Anstal­
ten des öffentlichen Rechts, 
zum Beispiel Kammern oder 
Verbände

	Ê Soziale Organisationen und 
Vereine

	Ê Contracting-Geber

Gefördert werden investive 
Maßnahmen zur energetischen 
Sanierung und der Ersterwerb 
von fertiggestellten Bestands­
gebäuden sowie Wohneinhei­
ten, die nach Abschluss der 
Sanierungsmaßnahmen den 
energetischen Standard eines 
Effizienzhauses erreichen.

Investitionen

Zusätzlich förderbar:

	Ê Energetische Fachplanung 
und Baubegleitung

	Ê Nachhaltigkeitszertifizie­
rung

Es werden im Rahmen der fol­
genden Kredithöchstbeträge bis 
zu 100 % der förderfähigen Kos­
ten des Vorhabens finanziert:

	Ê Kredit i.H.v. max.  
120.000 Euro pro 
Wohneinheit

	Ê Kredit für EE-Klasse 
und NH-Klasse max.  
150.000 Euro pro 
Wohneinheit

	Ê Tilgungszuschuss (abhängig 
von erreichter Effizienzhaus-
Klasse)

	Ê Extra-Tilgungszuschuss für 
„Effizienzhaus EE“- oder 
„Effizienzhaus NH“-Klasse

	Ê Extra-Tilgungszuschuss für 
„Worst Performing Buil­
dings” bzw. Serielle Sanie­
rung möglich

KfW Bankengruppe

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main

Tel. 0800 5399002 
info@kfw.de

Förderwettbewerb  
Energie- und Ressourcen­
effizienz (EEW)

BMWE-Förderwettbewerb 
Energie- und Ressourceneffizienz 
– Startseite (wettbewerb-
energieeffizienz.de)

(Befristung bis  
31. Dezember 2028)

	Ê Private Unternehmen, 
kommunale Unternehmen, 
Landesunternehmen

	Ê Freiberuflich Tätige, wenn 
die Betriebsstätte überwie­
gend für die freiberufliche 
Tätigkeit genutzt wird 

	Ê Contractoren zur Durchfüh­
rung von Maßnahmen für 
ein antragsberechtigtes 
Unternehmen

Gefördert werden investive 
Maßnahmen zur energetischen 
und ressourcenorientierten 
Optimierung von industriellen 
und gewerblichen Anlagen und 
Prozessen, die zu einer Verrin­
gerung des THG-Ausstoßes in 
eigenen Betriebsstätten füh­
ren.

Investitionen

Zusätzlich förderbar:

	Ê Nebenkosten
	Ê Einsparkonzept
	Ê Umsetzungsbegleitung

Investitionskostenzuschuss:

	Ê Die Förderquote wird im 
Bereich von 1 bis 60 % 
individuell vom Antragstel­
ler festgesetzt

	Ê Max. 20 Mio. Euro

Zuschuss für Erstellung des 
Einsparkonzepts:

	Ê Max. 5 % des 
Nettoinvestitionsvolumens

	Ê Max. 50.000 Euro

VDI/VDE Innovation +  
Technik GmbH

Steinplatz 1 
10623 Berlin

Tel. 030 310078-5555 
weneff@vdivde-it.de

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Bundesf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-effiziente-Geb%C3%A4ude-Wohngeb%C3%A4ude-Kredit-(261-262)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Bundesf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-effiziente-Geb%C3%A4ude-Wohngeb%C3%A4ude-Kredit-(261-262)/
mailto:info%40kfw.de?subject=
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Home/home.html
mailto:weneff%40vdivde-it.de?subject=


– 9 –

FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Bundesförderung für 
effiziente Gebäude – 
Einzelmaßnahmen  
(BAFA, KfW)

Förderdatenbank – 
Förderprogramme – 
Bundesförderung für 
(foerderdatenbank.de)

Alle Investoren von förder­
fähigen Maßnahmen an Wohn- 
und Nichtwohngebäuden, z. B. 

	Ê Hauseigentümer bzw.  
Wohnungseigentümer­
gemeinschaften

	Ê Contractoren 
	Ê Unternehmen 
	Ê gemeinnützige 
Organisationen 

	Ê Kommunen 

Einzelmaßnahmen an Bestands­
gebäuden, die den technischen 
Mindestanforderungen entspre­
chen sowie zu einer Verbesse­
rung des energetischen Niveaus 
des Gebäudes führen, darunter 
Einzelmaßnahmen an:

	Ê der Gebäudehülle (BAFA)
	Ê der Anlagentechnik, außer 
Heizung (BAFA)

	Ê Anlagen zur Wärmeerzeu­
gung (Heizungstechnik)  
(KfW, aber Bereich Errich­
tung/Umbau/Erweiterung 
von Gebäudenetzen beim 
BAFA)

	Ê zur Heizungsoptimierung 
(BAFA)

	Ê Fachplanung und Baube­
gleitung (BAFA)

Investitionen

Zusätzlich förderbar:

	Ê Energetische Fachplanung 
und Baubegleitung

	Ê Zuschuss in Form einer 
Anteilfinanzierung mit un­
terschiedlichen Fördersät­
zen und Höchstbeträgen 
abhängig vom konkreten 
Fördergegenstand

	Ê Daneben kann ein zinsgüns­
tiger Ergänzungskredit für 
die Finanzierung förderfä­
higer Ausgaben beantragt 
werden

Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle  
(BAFA)

Frankfurter Straße 29 – 35  
65760 Eschborn 

Tel  06196 9081625 
beg@bafa.bund.de

KfW Bankengruppe

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main

Tel. 0800 539 9013 oder 9002 
(Ergänzungskredit  
Wohngebäude) 
info@kfw.de

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/bundesfoerderung-effiziente-gebaeude-em.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/bundesfoerderung-effiziente-gebaeude-em.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/bundesfoerderung-effiziente-gebaeude-em.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/bundesfoerderung-effiziente-gebaeude-em.html
mailto:beg%40bafa.bund.de?subject=
mailto:info%40kfw.de?subject=


– 10 –

FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Klimafreundlicher Neubau 
– Nichtwohngebäude  
(299 KfW)

Neubau  
Nichtwohngebäude

	Ê Natürliche Personen (Privat­
personen) und Einzelunter­
nehmen 

	Ê Freiberuflich Tätige 
	Ê Körperschaften und Anstal­
ten des öffentlichen Rechts, 
zum Beispiel Kammern oder 
Verbände 

	Ê Gemeinnützige Organisatio­
nen, einschließlich Kirchen

	Ê Unternehmen, einschließlich 
kommunaler Unternehmen 

	Ê Sonstige juristische Perso­
nen des Privatrechts 

Gefördert werden der Neu­
bau sowie der Ersterwerb von 
Nichtwohngebäuden, die nach 
Fertigstellung in den Anwen­
dungsbereich des aktuell gel­
tenden Gebäudeenergiege­
setzes fallen und die Anfor­
derungen gemäß der Anla­
ge zum Merkblatt „Technische 
Mindestanforderungen Klima­
freundlicher Neubau – Nicht­
wohngebäude“ (TMA) bezie­
hungsweise „Technische Min­
destanforderungen Effizienzge­
bäude 55 – Nichtwohngebäu­
de“ (TMA EG55) erfüllen.

Investitionen

Zusätzlich förderbar:

	Ê Kosten für Fachplanungs- 
und Baubegleitungsleistun­
gen einschließlich Dienst­
leistungen für Lebenszyk­
lusanalyse und Nachhaltig­
keitszertifizierung

Es werden im Rahmen der fol­
genden Kredithöchstbeträ­
ge bis zu 100 % der förderfä­
higen Kosten des Vorhabens 
finanziert:

	Ê Klimafreundliches 
Nichtwohngebäude bis zu 
1.500 Euro pro Quadrat
meter Nettogrundfläche,  
max. 7,5 Mio. Euro pro Vor­
haben

	Ê Klimafreundliches 
Nichtwohngebäude – 
mit QNG bis zu 2.000 Euro 
pro Quadratmeter  
Nettogrundfläche,  
max. 10 Mio. Euro  
pro Vorhaben

	Ê Effizienzgebäude 55 – 
Nichtwohngebäude bis zu 
1.000 Euro pro Quadratme­
ter Nettogrundfläche, maxi­
mal 5 Mio. Euro pro Vorha­
ben

KfW Bankengruppe 

Palmengartenstraße 5 – 9  
60325 Frankfurt am Main 

Tel. 0800 5399001  
info@kfw.de

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-%E2%80%93-Nichtwohngeb%C3%A4ude-(299)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-%E2%80%93-Nichtwohngeb%C3%A4ude-(299)/
mailto:info%40kfw.de?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Klimafreundlicher Neubau 
– Wohngebäude  
(297, 298 KfW)

Klimafreundlicher Neubau – 
Wohngebäude

KFN Wohngebäude –  
private Selbstnutzung  
(Produktnummer 297):

	Ê Natürliche Personen (Privat­
personen), die das Wohnge­
bäude beziehungsweise die 
Wohneinheit selbst bewoh­
nen

KFN Wohngebäude  
(Produktnummer 298):

	Ê Natürliche Personen, die das 
Wohngebäude beziehungs­
weise die Wohneinheit nicht 
selbst bewohnen (auch als 
Mitglied einer Wohneigen­
tumsgemeinschaft)

	Ê Wohneigentumsgemein­
schaften

	Ê Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts

	Ê Einzelunternehmen
	Ê Freiberuflich Tätige
	Ê Körperschaften und Anstal­
ten des öffentlichen Rechts, 
zum Beispiel Kammern oder 
Verbände

	Ê Gemeinnützige Organisatio­
nen, einschließlich Kirchen

	Ê Unternehmen, einschließlich 
kommunaler Unternehmen

	Ê Sonstige juristische Personen 
des Privatrechts, einschließ­
lich Wohnungsbaugenossen­
schaften

Gefördert werden der Neu­
bau sowie der Ersterwerb von 
Wohngebäuden und Wohn­
einheiten, die nach Fertigstel­
lung in den Anwendungsbe­
reich des aktuell geltenden Ge­
bäudeenergiegesetzes fal­
len und die Anforderungen ge­
mäß der Anlage zum Merkblatt 
„Technische Mindestanforde­
rungen Klimafreundlicher Neu­
bau – Wohngebäude“ (TMA) 
beziehungsweise „Technische 
Mindestanforderungen Effizi­
enzhaus 55 – Wohngebäude“ 
(TMA EH55) erfüllen.

Investitionen

Zusätzlich förderbar:

	Ê Kosten für Fachplanungs- 
und Baubegleitungsleistun­
gen einschließlich Dienst­
leistungen für Lebenszyk­
lusanalyse und Nachhaltig­
keitszertifizierung

Es werden im Rahmen der 
folgenden Kredithöchstbeträ­
ge bis zu 100 % der förderfä­
higen Kosten des Vorhabens 
finanziert:

	Ê Klimafreundliches Wohn­
gebäude bis zu 100.000 Euro 
pro Wohneinheit

	Ê Klimafreundliches Wohn­
gebäude – mit QNG bis zu 
150.000 Euro pro Wohn­
einheit

	Ê Effizienzhaus 55 – Wohnge­
bäude bis zu 100.000 Euro 
pro Wohneinheit

KfW Bankengruppe 

Palmengartenstraße 5 – 9  
60325 Frankfurt am Main 

Tel. 0800 5399002  
info@kfw.de

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-Wohngeb%C3%A4ude-(297-298)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-Wohngeb%C3%A4ude-(297-298)/
mailto:info%40kfw.de?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Erneuerbare Energien 
Standard (270 KfW)

Erneuerbare Energien-Standard

	Ê In- und ausländische private 
und öffentliche Unternehmen 
– unabhängig von der Größe

	Ê Körperschaften, Stiftungen 
und Anstalten des öffent­
lichen Rechts, kommunale 
Zweckverbände

	Ê Privatpersonen und gemein­
nützige Antragsteller:  
Sie müssen zumindest einen 
Teil des erzeugten Stroms 
oder der erzeugten Wärme 
einspeisen

	Ê Freiberufler

Für Vorhaben im Ausland:

	Ê Deutsche private Unterneh­
men und deren Tochtergesell­
schaften im Ausland

	Ê Joint Ventures mit maßgebli­
cher deutscher Beteiligung im 
Ausland

	Ê In Deutschland tätige Freibe­
rufler

	Ê Errichtung, Erweiterung und 
Erwerb von Anlagen zur Nut­
zung erneuerbarer Energien, 
einschließlich der hierfür er­
forderlichen Planungs-, Pro­
jektierungs- und Installations­
maßnahmen

	Ê Errichtung, Erweiterung und 
Erwerb von Anlagen nur zur 
Wärmeerzeugung auf Basis 
erneuerbarer Energien 

	Ê Wärme-/Kältenetze und Wär­
me-/Kältespeicher, die aus 
erneuerbaren Energiequellen 
gespeist werden

	Ê Flexibilisierung von Strom­
nachfrage und -angebot, 
Digitalisierung der Energie­
wende mit dem Ziel, die er­
neuerbaren Energien system­
verträglich in das Energie­
system zu integrieren

	Ê Contracting-Vorhaben und 
Modernisierungen mit 
Leistungssteigerung

Investitionen 	Ê Kredit i.H.v. max. 150 Mio. 
Euro pro Vorhaben

	Ê Finanzierung von bis zu 
100 % der förderfähigen 
Kosten

KfW Bankengruppe 

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main 

Tel. 0800 5399001  
info@kfw.de 

Offshore-Windenergie
(KfW)

Offshore-Windenergie (273) | 
KfW

Projektgesellschaften (Unter­
nehmen), die einen Windpark 
in der ausschließlichen Wirt­
schaftszone (AWZ) oder der 
12-Seemeilen-Zone vor der 
deutschen Nord- oder Ostsee­
küste errichten wollen und eine 
Projektfinanzierung benötigen.

	Ê Unternehmensfinanzierung 
	Ê Umwelt- & Naturschutz
	Ê Energieeffizienz & Erneuer­
bare Energien

	Ê (Großvolumige Förderkredite 
für die Errichtung von bis zu 
10 Offshore-Windparks)

Projektfinanzierung Darlehen 

Varianten der Projektfinanzie­
rung:

	Ê Direktkredit im Rahmen von 
Bankenkonsortien

	Ê Finanzierungspaket aus 
bankdurchgeleitetem Kredit 
und Direktkredit oder 

	Ê Direktkredit als Kostenüber­
schreitungsrahmen (cost 
overrun facility)

KfW Bankengruppe 

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main 

Tel. 0800 5399001 
info@kfw.de

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Erneuerbare-Energien-Standard-(270)/
mailto:info%40kfw.de%20?subject=
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Offshore-Windenergie-(273)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Offshore-Windenergie-(273)/
mailto:info%40kfw.de?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Klimaschutzoffensive für 
Unternehmen (293 KfW)

Klimaschutzoffensive für den 
Mittelstand

Für Vorhaben in Deutschland:

	Ê Natürliche Personen, juris­
tische Personen und rechts­
fähige Personengesellschaf­
ten mit mehrheitlich privat­
rechtlicher Beteiligung mit 
gewerblicher oder freiberuf­
licher Tätigkeit

	– mit Unternehmenssitz in 
Deutschland 

	– mit Unternehmenssitz im 
Ausland 

	Ê Juristische Personen und 
rechtsfähige Personenge­
sellschaften mit mehrheit­
lich kommunaler Beteiligung 
mit gewerblicher oder frei­
beruflicher Tätigkeit

Für Vorhaben innerhalb der EU 

	Ê Unternehmen mit Unterneh­
menssitz in Deutschland

	Ê Tochtergesellschaften deut­
scher Unternehmen mit Un­
ternehmenssitz in der EU

	Ê Joint Ventures in der EU mit 
eigener Rechtspersönlich­
keit und maßgeblicher deut­
scher Beteiligung von min­
destens 25 % 

Gefördert werden Unterneh­
men jeder Größe.

Gefördert werden Maßnahmen 
zur Verringerung, Vermeidung 
und Abbau von Treibhausgase­
missionen in Anlehnung an tech­
nische Kriterien der EU-Taxono­
mie für nachhaltiges Wirtschaf­
ten und zur Unterstützung der 
Produktion von strategischen 
Transformationstechnologien.

	Ê Modul A:  
Herstellung klimafreundlicher 
Technologien

	Ê Modul B: Klimafreundliche 
Produktionsverfahren in 
energieintensiven Industrien

	Ê Modul C: Energieversorgung

	Ê Modul D: Wasser, Abwasser

	Ê Modul E: Transport und 
Speicherung von CO2

	Ê Investitionen
	Ê Ferner können in Verbind­
ung mit einer förderfähi­
gen Investitionsmaßnahme 
Aufwendungen für die 
Planungs- und Umsetzungs­
begleitung sowie die Er­
stellung von Gutachten und 
Nachweisen zur Einhaltung 
der technischen Mind­
estanforderungen gefördert 
werden

	Ê Kredit i.H.v. max. 
25 Mio. Euro pro Vorhaben

	Ê Finanzierung von bis zu 
100 % der förderfähigen 
Kosten

KfW Bankengruppe 

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main 

Tel. 0800 5399001  
info@kfw.de

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Klimaschutzoffensive-f%C3%BCr-den-Mittelstand-(293)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Klimaschutzoffensive-f%C3%BCr-den-Mittelstand-(293)/
mailto:info%40kfw.de?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Klimaschutzverträge 
(BMWE)

Förderprogramm 
Klimaschutzverträge – BMWE)

Klimaschutzverträge sollen die 
Mehrkosten fördern, die durch 
Errichtung und Betrieb von kli­
mafreundlichen Anlagen im 
Verhältnis zu konventionellen 
Industrieanlagen entstehen.

Ziel ist es, klimafreundliche 
Produktionsverfahren in den 
energieintensiven Industrie­
branchen anzustoßen, z. B. in 
der Papier-, Glas-, Metall- und 
Chemieindustrie.

Fördervoraussetzung:

	Ê Unternehmen mit einer Min­
destgröße an durchschnitt­
lichen Emissionen im Refe­
renzsystem von 10 kt CO2-
Äqu. pro Jahr

	Ê Nutzung von Strom, der 
100 % aus erneuerbaren 
Energien erzeugt wurde

Klimaschutzverträge decken so­
wohl Investitionskostenförde­
rung (CAPEX) als auch Betriebs­
kosten (OPEX) ab.

Im Ergebnis der Förderung 
müssen mind. 90 % weniger  
CO2-Äquivalent reduziert wer­
den (Vergleich gegenüber ei­
ner vorab definierten Referenz­
anlage).

Um einen Klimaschutzvertrag zu 
erhalten, müssen die Unterneh­
men an einem zweistufigen Pro­
zess teilnehmen. Dieser star­
tet mit einem verbindlichen Vor­
verfahren und dem eigentlichen 
Gebotsverfahren. Hierbei sind 
Fristen zu beachten. 

Die Auswahl der Unternehmen, 
mit denen ein Klimaschutzver­
trag geschlossen wird, erfolgt 
im Wettbewerb (Hauptkriteri­
um Betrag pro Tonne vermiede­
nem CO2).

Klimaschutzverträge werden für 
einen Zeitraum von 15 Jahren 
geschlossen.

Investitions- und Betriebs­
kosten

Zuschüsse über die Vertrags­
laufzeit von 15 Jahren.

Grundlage der Förderung ist ein 
fester Vertragspreis pro vermie­
dener Tonne CO2, der im Rah­
men des Gebotsverfahrens er­
mittelt wird. 

Dieser Vertragspreis wird dyna­
misiert: Abhängig von weiteren 
Faktoren (etwa dem ETS-Preis 
oder dem Preis für Energieträ­
ger) wird auf den Vertragspreis 
ein bestimmter Betrag aufge­
schlagen oder auch abgezogen, 
um die Zahlung zu ermitteln. So­
weit das Ergebnis negativ ist, 
kehrt sich der Klimaschutzver­
trag um: Das Unternehmen er­
hält nun kein Geld mehr vom 
Staat, sondern muss an den 
Staat Geld zahlen.

Bundesministerium für 
 Wirtschaft und Klimaschutz

Referat IVE3 – Klimaschutzver­
träge (CCfD)

Hannoversche Str. 28 – 30 
10115 Berlin 
fragen@klimaschutzvertrae­
ge.info

www.klimaschutzvertraege.
info/

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Klimaschutz/klimaschutzvertraege.html
mailto:fragen%40klimaschutzvertraege.info?subject=
mailto:fragen%40klimaschutzvertraege.info?subject=
https://www.klimaschutzvertraege.info
https://www.klimaschutzvertraege.info
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

KfW-Konsortialkredit 
Nachhaltige Transformation

KfW-Konsortialkredit 
Nachhaltige Transformation 

	Ê In- und ausländische Unter­
nehmen der gewerblichen 
Wirtschaft sowie Projektge­
sellschaften, die sich mehr­
heitlich in Privatbesitz 
befinden 

	Ê Auslandsvorhaben von deut­
schen Unternehmen und 
deren Tochtergesellschaften 
mit Sitz im Ausland; Vorha­
ben ausländischer Unter­
nehmen sind auf Vorhaben 
in Deutschland beschränkt 

	Ê Vorhaben, die einen objektiv 
nachweisbaren Beitrag zur Er­
reichung mindestens eines der 
in Art. 9 der EU-Taxonomie de­
finierten Umweltziele leisten 
(„Vorhabenvariante“)

	Ê Antragsteller, die ihr Ge­
schäftsmodell nach den in Art. 
9 der EU-Taxonomie definier­
ten Umweltzielen ausgerichtet 
haben bzw. innerhalb der Kre­
ditlaufzeit ausrichten werden 
(„Geschäftsmodellvariante“)

Investitionen und Betriebsmit­
tel im Zusammenhang mit dem 
Vorhaben

	Ê KfW beteiligt sich in markt­
üblicher Art und Weise zu 
gleichen Bedingungen wie 
andere Banken an Fremd-
kapitalfinanzierungen

	Ê KfW-Risikoanteil  
i. d. R. zwischen  
7,5 und 100 Mio. Euro

	Ê KfW-Finanzierung kann  
bis zu 50 % der Vorhabens­
finanzierung betragen

	Ê KfW darf nicht größter 
Risikoträger werden

KfW Bankengruppe 

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main 

Tel. 0800 5399001  
info@kfw.de 

KfW-Umweltprogramm  
(240, 241 KfW)

KfW-Umweltprogramm 

Mit Sitz in Deutschland oder im 
Ausland:

	Ê Unternehmen jeder Größe
	Ê Einzelunternehmer
	Ê Freiberuflich Tätige

Für Vorhaben innerhalb der EU: 
auch Tochtergesellschaften 
deutscher Unternehmen und 
Joint Ventures mit Unterneh­
menssitz in der EU.

Investitionen, die die Umweltsi­
tuation und den Klimaschutz ver­
bessern, Ressourcen schonen 
oder der Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels dienen, v. a.:

	Ê Maßnahmen zum effizienten 
und kreislauforientierten Um­
gang mit Ressourcen („Circu­
lar Economy”) 

	Ê Luftreinhaltung/Lärmschutz 
	Ê Klimaschutz-/ sowie Klimaan­
passungsmaßnahmen (tech­
nisch) 

	Ê Sonstige Umweltschutz­
maßnahmen 

	Ê Investitionen
	Ê In Verbindung mit einer 
förderungswürdigen betrie­
blichen Umweltschutzin­
vestition können Aufwend­
ungen für die Planungs- 
und Umsetzungsbegleitung 
gefördert werden

	Ê Kredit i.d.R. bis 25 Mio. Euro 
pro Vorhaben

	Ê Finanzierung von bis zu 
100 % der förderfähigen 
Kosten

KfW Bankengruppe 

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main 

Tel. 0800 5399001  
info@kfw.de 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Konsortialkredit-Nachhaltige-Transformation-(291)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Konsortialkredit-Nachhaltige-Transformation-(291)/
mailto:info%40kfw.de%20?subject=
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Umweltprogramm-(240-241)/
mailto:info%40kfw.de%20?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Entwicklung regenerativer 
Kraftstoffe (BMDV)

Förderdatenbank – 
Förderprogramme – 
Entwicklung regenerativer 
Kraftstoffe  
(foerderdatenbank.de)

(Befristung bis  
31. Dezember 2026)

	Ê Unternehmen der gewerb­
lichen Wirtschaft

	Ê Kommunale Unternehmen
	Ê Außeruniversitäre For­
schungseinrichtungen sowie 
in begründeten Fällen auch 
gemeinnützige Organisatio­
nen, Gebietskörperschaften 
sowie Anstalten des öffent­
lichen Rechts und eingetra­
gene Vereine

	Ê Entwicklung von regenerati­
ven Kraftstoffen

	Ê Entwicklungs- und De­
monstrationsvorhaben bzw. 
Durchführbarkeitsstudien

	Ê Innovationscluster
	Ê Innovationsberatungsdiens­
te und innovationsunterstüt­
zende Dienstleistungen

Im Wesentlichen Forschung 
und Entwicklung

Zuschuss:

	Ê Im Wesentlichen Anteils­
finanzierung

	Ê Des Weiteren abhängig von 
der einzelnen Projektkons­
tellation (d. h. es gibt Unter­
schiede hinsichtlich Höchst­
beträgen, Vorgaben zur Ei­
genbeteiligung, Auswahl 
förderfähiger Kosten, Un­
terschiede nach Unterneh­
mensgröße und Fördersät­
zen)

VDI/VDE Innovation + 
Technik GmbH

Steinplatz 1 
10623 Berlin

Tel. 030 3100785410 
Regenerative.Kraftstoffe@
vdivde-it.de

Förderrichtlinie 
Elektromobilität

Förderdatenbank – 
Förderprogramme – 
Förderrichtlinie 
(foerderdatenbank.de)

(Befristung bis Ende 2026)

	Ê Unternehmen
	Ê Forschungseinrichtungen 
	Ê Hochschulen
	Ê Kommunen
	Ê Öffentliche Einrichtungen 
Verbände/Vereinigungen

	Ê Investitionen: Umstellung 
kommunaler und gewerbli­
cher Fahrzeugflotten auf bat­
terieelektrische Fahrzeuge 
sowie die betriebsnotwendi­
ge Ladeinfrastruktur

	Ê Konzepte: Erstellung kommu­
naler und gewerblicher Elek­
tromobilitätskonzepte 

	Ê Innovationen: Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben 
im Kontext der Elektromo­
bilität 

	Ê Unterstützung beim Aufbau 
von Ladeinfrastrukturen

	Ê Forschung und Entwicklung

Zuschuss:
	Ê Anteilsfinanzierung 
	Ê Des Weiteren abhängig von 
der einzelnen Projektkons­
tellation (d. h. es gibt Unter­
schiede hinsichtlich Höchst­
beträgen, Vorgaben zur 
Eigenbeteiligung, Auswahl 
förderfähiger Kosten, Un­
terschiede nach Unterneh­
mensgröße und Fördersät­
zen)

Projektträger Jülich (PtJ)

Fachbereich EVI2

Forschungszentrum Jülich 
GmbH 
Lützowstraße 109 
10785 Berlin

Tel. 030 201993500 
ptj-evi2-emob@fz-juelich.de

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/entwicklung-regenerativer-kraftstoffe.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/entwicklung-regenerativer-kraftstoffe.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/entwicklung-regenerativer-kraftstoffe.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/entwicklung-regenerativer-kraftstoffe.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/entwicklung-regenerativer-kraftstoffe.html
mailto:Regenerative.Kraftstoffe%40vdivde-it.de?subject=
mailto:Regenerative.Kraftstoffe%40vdivde-it.de?subject=
https://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderprogramme/elektromobilitat/#/
https://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderprogramme/elektromobilitat/#/
https://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderprogramme/elektromobilitat/#/
https://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderprogramme/elektromobilitat/#/
mailto:ptj-evi2-emob%40fz-juelich.de?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Investitionskredit 
Nachhaltige Mobilität  
(268, 269 KfW)

Investitionskredit  
Nachhaltige Mobilität

	Ê Unternehmen und Einzel­
unternehmer der gewerbli­
chen Wirtschaft mit mehr­
heitlich privatrechtlicher Be­
teiligung, sowie Freiberufler 
mit Sitz in Deutschland oder 
im Ausland 

	Ê Unternehmen mit mindes­
tens 50-prozentiger öffent­
lich-rechtlicher Beteiligung 

	Ê Gemeinnützige Antragsteller 
	Ê Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentli­
chen Rechts mit mehrheitlich 
kommunalem Hintergrund 

Investitionen in nachhaltige und 
klimafreundliche Mobilität in 
Deutschland, die in Anlehnung 
an die technischen Kriterien der 
EU-weiten Definition für ökono­
misch nachhaltiges Wirtschaf­
ten („EU-Taxonomie“) umgesetzt 
werden.

	Ê Klimafreundliche Fahrzeuge 
für die Personenbeförderung 
und leichte Nutzfahrzeuge

	Ê Klimafreundliche Fahrzeuge 
für die Güterbeförderung

	Ê Infrastruktur für klimafreund­
lichen Verkehr

	Ê Nachhaltige Informations- 
und Kommunikationstechno­
logien (IKT) für Mobilität

	Ê Investitionen
	Ê In Verbindung mit einer  
förderfähigen Investitions­
maßnahme können Aufwend­
ungen für die Planungs- und 
Umsetzungsbegleitung sow­
ie die Erstellung von Gu­
tachten und Nachweisen 
zur Einhaltung der technis­
chen Mindestanforderungen 
gefördert werden

	Ê Kredit i.H.v. max. 
50 Mio. Euro pro Vorhaben. 
Der maximale Kreditbetrag 
kann im Rahmen einer 
Einzelfallentscheidung 
überschritten werden

	Ê Finanzierung von bis zu 
100 % der förderfähigen 
Kosten

KfW Bankengruppe 

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main 

Tel. 0800 5399008  
info@kfw.de 

„Bürgerenergie­
gesellschaften“ bei 
Windenergie an Land

Förderdatenbank – 
„Bürgerenergiegesellschaften“  
bei Windenergie an Land

(Befristung bis  
31. Dezember 2026)

Verband/Vereinigung Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie 
(BMWE) unterstützt lokal 
agierende Bürgerenergiege­
sellschaften, die ein Projekt 
zur Erzeugung von Strom aus 
Windenergieanlagen an Land 
umsetzen wollen.

Projektförderung Zuschuss:

	Ê Planung und Genehmigung ei­
ner Windenergieanlage, ins­
besondere sämtliche Vorpla­
nungskosten, beispielswei­
se für Machbarkeitsstudien, 
Standortanalysen, Gutach­
ten für die Änderung der Bau­
leitplanung, Kosten für die 
Datenermittlung und Wirt­
schaftlichkeitsberechnungen 

	Ê Kosten für Gutachten, wenn 
eine Änderung des Bebau-
ungsplans notwendig ist 

	Ê Kosten für Rechts- und 
Steuerberatungsleistungen 
bei grundlegenden Fragen 
zum Projekt

Bundesamt für Wirtschaft  
und Ausfuhrkontrolle  
(BAFA)

Kasernenstraße 2 
04552 Borna

Tel. 06196 908-1070 
buergerenergie.wind@ 
bafa.bund.de

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Verkehr-und-Fahrzeuge/F%C3%B6rderprodukte/Investitionskredit-Nachhaltige-Mobilit%C3%A4t-(268-269)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Verkehr-und-Fahrzeuge/F%C3%B6rderprodukte/Investitionskredit-Nachhaltige-Mobilit%C3%A4t-(268-269)/
mailto:info%40kfw.de%20?subject=
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/buergerenergiegesellschaften-wind-land.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/buergerenergiegesellschaften-wind-land.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/buergerenergiegesellschaften-wind-land.html
mailto:buergerenergie.wind%40bafa.bund.de?subject=
mailto:buergerenergie.wind%40bafa.bund.de?subject=


– 18 –

WEITERE FÖRDERPROGRAMME DES BUNDES BETREFFEND BIOÖKONOMIE

FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

KMU-innovativ:  
Bioökonomie (BMFTR) 

Förderdatenbank – 
Förderprogramme – 

KMU-innovativ:  
Bioökonomie  
(foerderdatenbank.de)

KMU-innovativ:  
Bioökonomie – BMFTR

	Ê KMU/Mittelständische Un­
ternehmen der gewerbli­
chen Wirtschaft

	Ê Hochschulen und außeruni­
versitäre Forschungsein­
richtungen im Rahmen von 
Verbundprojekten mit KMU 
und/oder mittelständischen 
Unternehmen

	Ê Großunternehmen im Rah­
men von Verbundprojekten 
mit KMU und/oder mittel­
ständischen Unternehmen

Förderkriterien sind die Exzel­
lenz und der Innovationsgrad 
des Vorhabens, gemeinsam mit 
einem anwendungsbezogenen 
Beitrag zum Aufbau einer bio­
basierten Wirtschaft.

Gefördert werden technologisch 
anspruchsvolle, risikoreiche Pro­
jekte, die die effiziente Nutzung 
von biologischem Wissen mit in­
novativen technologischen Lösun­
gen vereinen und im umfassenden 
Sinne der Bioökonomie zuzuordnen 
sind. Im Fokus stehen die Entwick­
lung und Herstellung zukunftswei­
sender, klimaneutraler Produk­
te aus biogenen Ressourcen un­
ter Minimierung umweltschädli­
cher Emissionen und Abfällen, be­
ziehungsweise deren Rückführung 
in natürliche Kreisläufe oder Wert­
schöpfungsketten.
Dazu gehören beispielsweise um­
weltfreundliche Biomaterialien 
und Biokunststoffe, neue Wirk- 
und Wertstoffe aus bisher unge­
nutzten Reststoffen bzw. neu­
en Quellen wie Insekten oder Al­
gen sowie miniaturisierte Verfah­
ren, die Biologie und Digitalisie­
rung verbinden.

Forschung und Entwicklung Die Zuwendungen werden im 
Wege der Projektförderung als 
nicht rückzahlbare Zuschüsse 
gewährt. 

Bemessungsgrundlage für 
Zuwendungen sind die zuwen­
dungsfähigen projektbezogenen 
Kosten. In der Regel können die­
se unter Berücksichtigung der 
beihilferechtlichen Vorgaben bis 
zu 50 % anteilfinanziert werden. 
Eine angemessene Eigenbeteili­
gung von mindestens 50 % der 
Kosten wird vorausgesetzt.  
Die Bemessung der jeweiligen 
Förderquote muss die AGVO 
berücksichtigen. Großunterneh­
men können nur im Rahmen von 
Verbundprojekten mit einer 
Förderquote von bis zu 25 % 
gefördert werden. 

Projektträger Jülich (PtJ)

Geschäftsbereich Bioökonomie, 
Fachbereich Technologietrans­
fer (BIO2)

Forschungszentrum Jülich 
GmbH 
52425 Jülich

Tel. 02461 613622 
Fax 02461 612730

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMBF/kmu-innovativ-biooekonomie.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMBF/kmu-innovativ-biooekonomie.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMBF/kmu-innovativ-biooekonomie.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMBF/kmu-innovativ-biooekonomie.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMBF/kmu-innovativ-biooekonomie.html
https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/Gesellschaft/ZukunftDerArbeit/KmuInnovativ/kmu-innovativ-biooekonomie/biomoekonomie_node.html
https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/Gesellschaft/ZukunftDerArbeit/KmuInnovativ/kmu-innovativ-biooekonomie/biomoekonomie_node.html
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Industrielle Bioökonomie 
(BMWE) – Förderbausteine 
für die Nutzung und den Bau 
von Demonstrationsanlagen 
und die Etablierung weiterer 
Beispielregionen

Förderprogramm  
„Industrielle Bioökonomie“

	Ê Existenzgründer
	Ê Forschungseinrichtungen
	Ê Hochschulen
	Ê Unternehmen 
	Ê Verbände/Vereinigungen
	Ê Öffentliche Einrichtungen

Gegenstand der Förderung sind 
vier Bausteine, in denen die 
Weiterentwicklung, Hochska­
lierung und Erprobung bioba­
sierter Produkte und Verfah­
ren (A), die Planung (B), der Bau 
von Demonstrationsanlagen 
(C) und Innovationscluster zur 
Transformation bestehender In­
dustrieregionen zu Regionen 
der industriellen Bioökonomie 
(D) unterstützt werden.

Mindestens drei der vier fol­
genden Kriterien zur Nachhal­
tigkeit sollen erfüllt sein:

	Ê Substitution fossiler durch 
biobasierte Ressourcen 

	Ê Steigerung der Ressourcen­
effizienz durch Abfallver­
meidung oder -verwertung 
und Beitrag zu einer nach­
haltigen Kreislaufwirtschaft 

	Ê eine prognostizierte quanti­
tative Reduktion der Emis­
sion von Treibhausgasen 
im Vergleich zum Stand der 
Technik 

	Ê Darstellung der Generierung 
neuer Wertschöpfungsket­
ten auf Basis biobasierter 
Produkte oder Verfahren

	Ê Forschung und Entwicklung
	Ê Vorbereitende Tätigkeiten 
für die Errichtung unterneh­
menseigener Single-Purpo­
se-Demonstrationsanlagen

	Ê Investitionen in den Neu-,  
Aus- und Umbau der Anla­
gen, in die technische Inf­
rastruktur (Maschinen- und 
Prozesstechnik) sowie die 
Kosten für Gebäude der 
technischen Infrastruktur

	Ê Integration von neuen ska­
lierten biobasierten Produk­
ten und Verfahren in regio­
nale industrielle Wertschöp­
fungsnetze bis zum TRL 8

Zuschuss:

Abhängig von der einzelnen 
Projektkonstellation (d. h. es 
gibt Unterschiede hinsichtlich 
Höchstbeträgen, Vorgaben zur 
Eigenbeteiligung, Auswahl för­
derfähiger Kosten, Unterschie­
de nach Unternehmensgröße 
und Fördersätzen).

VDI Technologiezentrum 
GmbH

Projektträger Industrielle 
Bioökonomie

VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf

Tel. 0211 6214 527 

Industrielle-Biooekonomie@
vdi.de 

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/industrielle-biooekonomie.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/industrielle-biooekonomie.html
mailto:Industrielle-Biooekonomie%40vdi.de%20?subject=
mailto:Industrielle-Biooekonomie%40vdi.de%20?subject=
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FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Nachhaltige Erneuerbare 
Ressourcen (BMEL)

Förderdatenbank – 
Förderprogramme – 
Nachwachsende Rohstoffe 
(foerderdatenbank.de)

	Ê Unternehmen 
	Ê Verbände/Vereinigungen
	Ê Öffentliche Einrichtungen 
	Ê Hochschulen
	Ê Forschungseinrichtungen 

Unterstützt werden For­
schungs-, Entwicklungs- und 
Demonstrationsvorhaben im Be­
reich der erneuerbaren Ressour­
cen für Vorhaben in folgenden 
Bereichen:

	Ê Nachhaltige Erzeugung, Be­
reitstellung, Verarbeitung 
und Nutzung erneuerbarer 
Ressourcen

	Ê Resourcenaufbereitung und 
-verarbeitung

	Ê Produkte aus nachhaltigen 
erneuerbaren Ressourcen

	Ê Herausforderungen des 
Wandels sowie gesellschaft­
licher Dialog

	Ê Forschung und Entwicklung
	Ê Informationskampagnen

Die Höhe der Förderung ist ab­
hängig von der Art Ihres Vorha­
bens. Ihre förderfähigen Kosten 
und Ausgaben werden zu fol­
genden Anteilen bezuschusst:

	Ê Grundlagenforschung bis zu 
100 %

	Ê Industrielle Forschung bis 
zu 50 %

	Ê Experimentelle Entwicklung 
bis zu 25 %

	Ê Durchführbarkeitsstudien 
bis zu 50 %

Kleine und mittlere Unter­
nehmen gemäß EU-Definition 
können unter bestimmten 
Voraussetzungen einen Bonus 
erhalten.

Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR)

Hofplatz 1 
18276 Gülzow-Prüzen

Tel. 03843 6930340 
info@fnr.de 

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMEL/foerderprogramm-nachwachsende-rohstoffe2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMEL/foerderprogramm-nachwachsende-rohstoffe2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMEL/foerderprogramm-nachwachsende-rohstoffe2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMEL/foerderprogramm-nachwachsende-rohstoffe2.html
mailto:info@fnr.de
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FÖRDERPROGRAMME AUF LANDESEBENE

FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

BayBioökonomie-Scale-Up 

Bioökonomie-Scale-Up – 
StMWi Bayern

Antragsberechtigt sind 
Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, die zum Zeitpunkt 
der Bewilligung ihren Sitz, eine 
Niederlassung oder eine 
Betriebsstätte im Freistaat 
Bayern haben, in der die 
geförderte Maßnahme auch 
zum Einsatz kommt.

Gefördert werden Investitionen in 
Produktionsanlagen zur stofflichen 
Nutzung biogener Rohstoffe (z. B. 
Bioraffinerien, Bioproduktewerke) 
mit positivem Klimaeffekt (die be­
treffenden Emissionen sind insge­
samt zu verringern und nicht ledig­
lich von einem Wirtschaftszweig 
auf einen anderen zu verlagern). 
Bioraffinerie-Konzepte, die zur 
Steigerung der Ressourceneffizi­
enz biogene Reststoffe nutzen 
und/oder die stoffliche und die 
energetische Nutzung kombinie­
ren, sind förderfähig.  

Investitionskosten Die Zuwendung erfolgt als 
Anteilfinanzierung im Rah­
men einer Projektförderung als 
Zuschuss.

Es sind grundsätzlich die auf 
den konkreten Einzelfall bezo­
genen Investitionsmehrkosten 
(in Höhe von maximal 20 % der 
Gesamtkosten) förderfähig.

Regierung von 
Niederbayern 

Scale-Up-Programm@ 
reg-nb.bayern.de 

Bayerisches Regionales 
Förderprogramm für die 
gewerbliche Wirtschaft 
(BRF)
(Sonderprogramm 
„Energieeffizienz in 
Unternehmen“)
(StMWi)

Regionalförderung: 
Wirtschaftsministerium Bayern

Kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU)

Die Förderkonditionen sind in der 
Richtlinie zur Durchführung des 
bayerischen regionalen Förderpro­
gramms (BRF) bzw. im Koordinie­
rungsrahmen der Gemeinschafts­
aufgabe „Verbesserung der regio­
nalen Wirtschaftsstruktur” (GRW) 
sowie im Beiblatt zum Sonderpro­
gramm geregelt.
Nach Maßgabe der BRF bzw. GRW 
sollen Investitionsvorhaben geför­
dert werden, mit der zusätzlichen 
Voraussetzung, dass mit dem Vor­
haben eine signifikante Reduzie­
rung des Endenergiebedarfs ver­
bunden ist.
Gefördert werden folgende ener­
gieeffiziente Investitionsmaßnah­
men:

	Ê Technische Anlagen (ein­
schließlich Gebäudetechnik)

	Ê Sanierung von Gebäuden
	Ê Neubau von Gebäuden

Investitionen Zuschuss

Bonus von zusätzlich bis zu 5 % 
auf die regulären regierungsspe­
zifisch gewährten Subventions­
werte bis zur Erreichung folgen­
der beihilferechtlich maximal zu­
lässigen Höchstfördersätze:

	Ê Max. 45 % für kleine Unter­
nehmen in den C-Förder­
gebieten der GRW-Kulisse

	Ê Max. 35 % für mittlere Unter­
nehmen in den C-Fördergebie­
ten der GRW-Kulisse

	Ê Max. 20 % für kleinere 
Unternehmen in den übrigen 
Fördergebieten

	Ê Max. 10 % für mittlere 
Unternehmen in den übrigen 
Fördergebieten

Zuständige  
Bezirksregierung

https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/biooekonomie-scale-up/
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/biooekonomie-scale-up/
mailto:Scale-Up-Programm@reg-nb.bayern.de
mailto:Scale-Up-Programm@reg-nb.bayern.de
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/regionalfoerderung/#:~:text=Mit dem Sonderprogramm %E2%80%9EEnergieeffizienz und,Reduzierung des Prim%C3%A4renergieverbrauchs verbunden ist.
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/regionalfoerderung/#:~:text=Mit dem Sonderprogramm %E2%80%9EEnergieeffizienz und,Reduzierung des Prim%C3%A4renergieverbrauchs verbunden ist.
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Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge in Bayern
Elektromobilität; Beantragung 
einer Förderung für Lade­
infrastruktur in Bayern –  
BayernPortal

(Befristung bis  
31. Dezember 2029)

	Ê Natürliche und juristische 
Personen. Dazu gehören:

	Ê Privatpersonen
	Ê Gebietskörperschaften
	Ê kommunale Verwaltungsge­
meinschaften

	Ê Unternehmen
	Ê Forschungseinrichtungen
	Ê freiberuflich Tätige
	Ê Vereine
	Ê Verbände
	Ê Stiftungen

Neubaubau und/oder die Mo­
dernisierung von Ladepunkten 
für die Elektromobilität in sämt­
lichen Anwendungsbereichen.

Kosten, die mit der Beschaf­
fung, dem Aufbau und der Inbe­
triebnahme der Ladeinfrastruk­
tur entstehen.

Zuwendungshöhe richtet sich 
nach dem jeweiligen Förder­
aufruf. Sie kann pauschal, pro­
zentual nach tatsächlich ange­
fallenen Kosten oder als Kom­
bination aus prozentualer Zu­
wendung mit einer maximalen 
Obergrenze definiert werden.

Projektträger Bayern

Bayern Innovativ – Bayerische 
Gesellschaft für Innovation 
und Wissenstransfer mbH

Am Tullnaupark 8 
90402 Nürnberg

Tel. 0911 20671-611 
info@bayern-innovativ.de

Bayerisches Verbund­
forschungsprogramm 
(BayVFP)

Förderlinie „Mobilität – 
Innovative Antriebstechnologien 
für mobile Anwendungen“

	Ê Unternehmen mit Sitz oder 
Niederlassung in Bayern

	Ê Außeruniversitäre For­
schungseinrichtungen Hoch­
schulen und Hochschulein­
richtungen in Bayern

	Ê Sonstige Antragsteller mit 
Sitz oder Niederlassung in 
Bayern mit entsprechender 
fachlicher Qualifikation und 
Kapazität 

	Ê Insbesondere auch kleine 
und mittlere Unternehmen 
(KMU)

	Ê Die Förderung ist adressiert 
an industriegeführte vor­
wettbewerbliche Verbund­
projekte.  
Verbund bedeutet hierbei, 
dass ein Unternehmen mit 
mindestens einem ande­
ren Unternehmen oder einer 
Forschungseinrichtung zu­
sammenarbeiten muss

	Ê Forschungs- und Entwick­
lungsvorhaben auf dem 
Gebiet der innovativen 
Antriebstechnologien für 
mobile Anwendungen

	Ê Motorentechnologie, insbe­
sondere Wasserstoff- und 
Elektromotoren

	Ê Hocheffiziente Getriebe­
technologie

	Ê Energie- und Thermoma­
nagement

	Ê Hybridtechnologie
	Ê Tank- und Speichertechnolo­
gien, insbesondere Batterie­
technologie

	Ê Systeme zum verbesserten 
Einsatz der oben genannten 
Antriebstechnologien

	Ê Forschung und Entwicklung
	Ê Personalkosten
	Ê Sonstige Betriebsausgaben
	Ê Ausgaben für Auftragsfor­
schung

	Ê Kosten für Instrumente und 
Ausrüstung

	Ê Reisekosten (bei Instituten)

Zuschuss: 

	Ê Anteilfinanzierung im Rah­
men einer Projektförderung

	Ê (zuschlagsfreie) Förderquote 
übersteigt in der Regel nicht 
50 % der zuwendungsfähi­
gen Ausgaben des Verbund­
vorhabens 

Bayern Innovativ GmbH  
Projektträger Bayern 

Am Tullnaupark 8  
90482 Nürnberg 

Tel. 0800 0268724 
kontakt@ 
projekttraeger-bayern.de 

https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/8873524401306?plz=80939&behoerde=88887100385&gemeinde=7875884668248
https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/8873524401306?plz=80939&behoerde=88887100385&gemeinde=7875884668248
https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/8873524401306?plz=80939&behoerde=88887100385&gemeinde=7875884668248
https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/8873524401306?plz=80939&behoerde=88887100385&gemeinde=7875884668248
mailto:info%40bayern-innovativ.de?subject=
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/foerderlinie-mobilitaet-innovative-antriebstechnologien-fuer-mobile-anwendungen/
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/foerderlinie-mobilitaet-innovative-antriebstechnologien-fuer-mobile-anwendungen/
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/foerderlinie-mobilitaet-innovative-antriebstechnologien-fuer-mobile-anwendungen/
mailto:kontakt@projekttraeger-bayern.de
mailto:kontakt@projekttraeger-bayern.de
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LfA-Transformationsfonds 
Bayern
(LfA Förderbank Bayern)

LfA-Transformationsfonds 
Bayern

Gewerbliche Unternehmen 
(i.d.R. max. 500 Mio. Euro  
Jahres-/Konzernumsatz) und 
Investmentfonds, die in mittel­
ständische Unternehmen in der 
Transformationsphase investie­
ren und/oder die Transformati­
on der bayerischen Wirtschaft 
unterstützen (inkl. Venture Ca­
pital Fonds).

Stärkung der Eigenkapitalbasis 
zur Finanzierung von Transfor­
mationsvorhaben.

Aufwendungen und Investiti­
onen mit Transformationshin­
tergrund.

	Ê Beteiligung (offen und Mez­
zanin) zu gleichen Bedingun­
gen wie durch einen privaten 
Lead-Investor

	Ê Beteiligungshöhe: 2,5 bis 
10 Mio. Euro, dabei max. in 
Höhe der Beteiligung des  
privaten Investors

LfA Gesellschaft für 
Vermögensverwaltung mbH

Königinstraße 17 
80539 München

Tel. 089 2124-24 69 
eigenkapitalfinanzierung@
lfa.de 

Bayerischer  
Transformationsfonds –  
Modul  
„Technologieförderung“

Richtlinie „Bayerischer 
Transformationsfonds“

Das Angebot steht grundsätz­
lich Unternehmen in allen bay­
erischen Regionen branchen­
offen und -übergreifend zur 
Verfügung.

Einzelbetriebliche Forschungs- und 
Entwicklungs-Vorhaben mit dem 
Ziel der Entwicklung technologisch 
neuer oder deutlich verbesserter 
Produkte und Produktionsverfah­
ren von der Idee bis zu einem voll 
funktionsfähigen ersten Prototyp.

In begründeten Ausnahmefällen 
technische Durchführbarkeitsstu­
die, die der Vorbereitung von Ent­
wicklungsvorhaben dienen.

Kosten für Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben:

	Ê Personalkosten
	Ê Kosten für Instrumente und 
Ausrüstung 

	Ê Ausgaben für Auftragsfor­
schung

	Ê Sonstige Betriebsausgaben 
(Material, Bedarfsmittel etc.) 

Anteilsfinanzierung im Rahmen 
einer Projektförderung. 

Für Arbeitspakete der experi­
mentellen Entwicklung bis zu 
25 % der zuwendungsfähigen 
Kosten; teilweise auch Arbeits­
pakete der industriellen For­
schung bis zu 50 %; Zuschlag für 
kleine und mittlere Unterneh­
men bis zu 20 %.

Bayern Innovativ GmbH 
Projektträger Bayern 

Am Tullnaupark 8  
90482 Nürnberg 

Tel. 0800 0268724 
kontakt@projekttraeger- 
bayern.de   

Bayerischer  
Transformationsfonds –  
Modul „Prozess- und 
Organisationsinnovationen“

Richtlinie „Bayerischer 
Transformationsfonds“

Das Angebot steht grundsätz­
lich Unternehmen in allen bay­
erischen Regionen branchenof­
fen und -übergreifend zur Ver­
fügung.

Anwendung neuer Organisations­
methoden auf Ebene des Unter­
nehmens.

Prozessinnovationen: Anwendung 
einer neuen oder wesentlich ver­
besserten Methode für die Pro­
duktion. Erbringung von Leistun­
gen einschließlich wesentlicher 
Änderungen in Bezug auf Tech­
nik, Ausrüstung oder Software 
auf Ebene des Unternehmens, bei­
spielsweise durch die Nutzung 
neuer oder innovativer digitaler 
Technologien oder Lösungen.

Kosten für Prozess- und 
Organisationsinnovation:

	Ê Personalkosten
	Ê Kosten für Instrumente und 
Ausrüstung 

	Ê Ausgaben für Auftragsfor­
schung

	Ê Sonstige Betriebsausgaben 
(Material, Bedarfsmittel etc.) 

Die Zuwendungshöhe beträgt 
bei großen Unternehmen bis zu 
15 % und bei KMU bis zu 50 % 
der zuwendungsfähigen Aus­
gaben.

Die Förderung ist auf 12,5 Mio. 
Euro pro Unternehmen und 
Vorhaben begrenzt.

Großunternehmen müssen mit 
KMU zusammenarbeiten und 
die beteiligten KMU müssen 
mindestens 30 % der gesamten 
beihilfefähigen Kosten tragen.

Bayern Innovativ GmbH 
Projektträger Bayern 

Am Tullnaupark 8  
90482 Nürnberg 

Tel. 0800 0268724 
kontakt@projekttraeger- 
bayern.de   

https://lfa.de/website/de/foerderangebote/finanzierung/eigenkapitalfinanzierung/transformationsfonds-bayern/index.php
https://lfa.de/website/de/foerderangebote/finanzierung/eigenkapitalfinanzierung/transformationsfonds-bayern/index.php
mailto:eigenkapitalfinanzierung@lfa.de
mailto:eigenkapitalfinanzierung@lfa.de
https://www.forschungsstiftung.bayern.de/wp-content/uploads/Richtlinie_Transformationsfonds-fuer-bayerische-Unternehmen-im-Umbruch.pdf
https://www.forschungsstiftung.bayern.de/wp-content/uploads/Richtlinie_Transformationsfonds-fuer-bayerische-Unternehmen-im-Umbruch.pdf
mailto:kontakt@projekttraeger-bayern.de
mailto:kontakt@projekttraeger-bayern.de
https://www.forschungsstiftung.bayern.de/wp-content/uploads/Richtlinie_Transformationsfonds-fuer-bayerische-Unternehmen-im-Umbruch.pdf
https://www.forschungsstiftung.bayern.de/wp-content/uploads/Richtlinie_Transformationsfonds-fuer-bayerische-Unternehmen-im-Umbruch.pdf
mailto:kontakt@projekttraeger-bayern.de
mailto:kontakt@projekttraeger-bayern.de
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Bayerischer  
Transformationsfonds –  
Modul „Kreislaufwirtschaft: 
Chemisches Recycling von 
Kunststoffen“

Richtlinie „Bayerischer 
Transformationsfonds“

Antragsberechtigt sind Un­
ternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, die zum Zeitpunkt 
der Bewilligung ihren Sitz, ei­
ne Niederlassung oder eine Be­
triebsstätte im Freistaat Bay­
ern haben, in der die geförder­
te Maßnahme auch zum Ein­
satz kommt.

Gefördert werden Anlagen zum 
chemischen oder biochemischen 
Recycling von Kunststoffabfällen 
sowie sonstige innovative Recyc­
ling-Anlagen mit erheblichem Kli­
maschutzeffekt, die zum Schlie­
ßen von Kohlenstoff-Kreisläufen 
beitragen.  Nicht förderfähig sind 
Anlagen zum Recycling nicht koh­
lenstoffhaltiger Rohstoffe (wie 
z. B. Metalle, Glas, mineralische 
Baustoffe).

Investitionskosten oder 
Investitionsmehrkosten.

Die Zuwendung erfolgt als 
Anteilfinanzierung im Rah­
men einer Projektförderung als 
Zuschuss.

Bei mittleren Unternehmen sind 
10 %, bei kleinen Unternehmen 
sind 20 % der Investitionskos­
ten förderfähig. Alternativ sind 
40 % der auf den konkreten Ein­
zelfall bezogenen Investitions­
mehrkosten förderfähig.

Bayern Innovativ GmbH 
Projektträger Bayern 

Am Tullnaupark 8  
90482 Nürnberg 

Tel. 0800 0268724 
kontakt@projekttraeger- 
bayern.de

LfA-Energiekredit  
Produktion (EK5) 

Merkblatt Energiekredit 
Produktion (EK5)

	Ê Unternehmen der gewerb­
lichen Wirtschaft 

	Ê Freiberuflich Tätige 
	Ê Jeweils mit Betriebsstät­
te oder Niederlassung in 
Bayern

Gefördert werden Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffizi­
enz bzw. Treibhausgaseinsparung 
im Bereich Produktionsanlagen/-
prozesse.

Mit dem Energiekredit Produkti­
on können Neu- und Modernisie­
rungsinvestitionen gefördert wer­
den, die zu einer Treibhausgas­
einsparung von mindestens 15 % 
führen.

	Ê Energieeffiziente Anlagen und 
Prozesstechnik

	Ê Druckluft/Vakuum/Absaug­
technik

	Ê Elektrische Antriebe/Pumpen
	Ê Elektrifizierung von Prozessen
	Ê Prozesskälte, Kühlhäuser, Kühl­
räume

	Ê Wärmerückgewinnung/Abwär­
menutzung

	Ê Anlagen zur Nutzung von Was­
serstoff

	Ê Datenbasierte Lösungen zur 
Verringerung der Treibhausgas­
emissionen 

	Ê Energieeffizienz und Energie­
management von Datenzentren

	Ê Investitionen
	Ê Aufwendungen für die Pla­
nungs- und Umsetzungs­
begleitung, der Erwerb ge­
brauchter Wirtschaftsgüter 
sowie Eigenleistungen, so­
weit diese aktivierbar sind

Kredit:

	Ê Darlehenshöchstbetrag max. 
15 Mio. Euro pro Vorhaben

	Ê Finanzierungsanteil des 
Darlehens bis zu 100 %

LfA Förderbank Bayern

Königinstraße 17  
80539 München

Tel. 089 2124-1000

https://www.forschungsstiftung.bayern.de/wp-content/uploads/Richtlinie_Transformationsfonds-fuer-bayerische-Unternehmen-im-Umbruch.pdf
https://www.forschungsstiftung.bayern.de/wp-content/uploads/Richtlinie_Transformationsfonds-fuer-bayerische-Unternehmen-im-Umbruch.pdf
mailto:kontakt%40projekttraeger-%0Abayern.de?subject=
mailto:kontakt%40projekttraeger-%0Abayern.de?subject=
https://www.lfa.de/website/downloads/merkblaetter/produktmerkblaetter/merkblatt_investivkredit_energie.pdf
https://www.lfa.de/website/downloads/merkblaetter/produktmerkblaetter/merkblatt_investivkredit_energie.pdf
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LfA-Energiekredit Gebäude 
(EG8)

Merkblatt Energiekredit 
Gebäude (lfa.de)

	Ê Kleine und mittlere Unter­
nehmen der gewerblichen 
Wirtschaft

	Ê Freiberuflich Tätige
	Ê Jeweils mit Betriebsstät­
te oder Niederlassung in 
Bayern

Gefördert werden Maßnahmen in 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien im Gebäudesektor an ge­
werblich genutzten Nichtwohnge­
bäuden bzw. Gebäudeteilen sowie 
damit in Zusammenhang stehende 
energetische Fachplanungs- und 
Baubegleitungsleistungen.

Es können nur Vorhaben berück­
sichtigt werden, die eine vom BA­
FA bzw. von der KfW gewährte 
Zuschussförderung auf Basis der 
Förderrichtlinien zur Bundesförde­
rung für effiziente Gebäude (BEG) 
im Bereich Nichtwohngebäude 
(BEG NWG) oder Einzelmaßnah­
men (BEG EM) erhalten.

	Ê Investitionen
	Ê Damit in Zusammenhang 
stehende energetische 
Fachplanungs- und Baube­
gleitungsleistungen

Kredit:

	Ê Darlehenshöchstbetrag 
max. 10 Mio. Euro

	Ê Weitere Begrenzung:  
Der Kredit kann max. bis 
zur Höhe der Differenz zwi­
schen den von der BAFA 
bzw. KfW als förderfähig 
anerkannten Kosten und der 
BEG-Förderung (Zuschuss- 
bzw. Darlehensbetrag) ge­
währt werden

Bemessungsgrundlage sind die 
im Zuge der BEG-Förderung 
durch BAFA oder KfW als för­
derfähig anerkannten Kosten.

LfA Förderbank Bayern

Königinstraße 17  
80539 München

Tel. 089 2124-1000

Förderung von  
Biomasseheizwerken und 
zugehörigen Wärmenetzen 
(BioWärme Bayern)

Förderung Biomasseheizwerke 

	Ê Natürliche und juristische  
Personen

	Ê Personengesellschaften
	Ê Kirchliche Einrichtungen
	Ê Juristische Personen 
des öffentlichen Rechts 
(kommunale Gebietskörper­
schaften, Anstalten, etc.)

Investitionen in neue, umwelt­
schonende Biomasseheizwer­
ke zur effizienten energetischen 
Nutzung fester Biomasse mit ei­
ner Nennwärmeleistung von min­
destens 60 Kilowatt.

Investitionen in neue, umwelt­
schonende Biomasseheizsyste­
me mit einer Nennwärmeleis­
tung von mindestens 60 Kilo­
watt, deren Wärme in ein Wär­
menetz eingespeist wird, in das 
auch Abwärme und/ oder So­
larenergie eingespeist wird. Der 
Anteil der Abwärme bzw. solarer 
Wärme am Jahres-Wärmeener­
giebedarf muss mindestens zehn 
Prozent betragen. 

Investitionen in zugehörige Wär­
menetze (Neuerrichtung oder 
Erweiterung von bestehenden 
Wärmenetzen).

Investitionen, Projektförderung 
als Anteilfinanzierung (Biomas­
seheizwerk) und/oder Festbe­
tragsförderung (zugehöriges 
Wärmenetz), Grundförderung, 
Zusatzförderung möglich.

Biomasseheizwerke:

	Ê Biomasseheizwerk: max. 
30 % der Investitionskosten 

	Ê Bonus für FuelSwitch: zu­
sätzlich 10 % 

	Ê Kombi für Solar-/Abwärme: 
zusätzlich 5 %

	Ê Bonus für zusätzliche Effizi­
enzmaßnahmen: 5 %

	Ê Förderung maximal: 350.000 
Euro für Biomasseheizwerke 

Zugehörige Nahwärmenetze: 

	Ê Festbetragsförderung max. 
100.000 Euro

Förderzentrum Biomasse 
am Technologie- und  
Förderzentrum (TFZ)

Schulgasse 18 
94315 Straubing

Tel. 09421 300-210 
foerderung@tfz.bayern.de 

https://lfa.de/website/downloads/merkblaetter/produktmerkblaetter/merkblatt_EnergiekreditGebaeude.pdf
https://lfa.de/website/downloads/merkblaetter/produktmerkblaetter/merkblatt_EnergiekreditGebaeude.pdf
https://www.tfz.bayern.de/foerderung/biomasseheizwerke/index.php
mailto:foerderung@tfz.bayern.de
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Förderung von 
Biogasaufbereitungsanlagen 
und Biogas- bzw. Biomethan­
leitungen  
(BioMeth Bayern)

Förderung von 
Biogasaufbereitungsanlagen und 
Biogas- bzw. Biomethanleitungen 
(Förderprogramm BioMeth 
Bayern)

	Ê Natürliche und juristische 
Personen

	Ê Personengesellschaften
	Ê Kirchliche Einrichtungen
	Ê Juristische Personen des 
öffentlichen Rechts  
(kommunale Gebietskörper­
schaften, Anstalten, etc.)

	Ê Investitionen in neue, um­
weltschonende Biogasaufbe­
reitungsanlagen zur Einspei­
sung von Biomethan mit einer

	– Rohgasaufbereitungskapa­
zität ab 350 Nm3 (Normku­
bikmeter) pro Stunde

	– Rohgasaufbereitungskapa­
zität ab 700 Nm3 (Normku­
bikmeter) pro Stunde

	Ê Investitionen in die Umrüs­
tung bestehender Biogasanla­
gen zu neuen Biogasaufberei­
tungsanlagen

	Ê Neuinvestitionen in Biogas- 
und Biomethanleitungen mit 
einer Länge von mindestens 
300 m Luftlinie einschließlich 
der Übergabestationen (Gas­
messung mit Feinentschwefe­
lung), Gasverdichter und -küh­
ler sowie Kondensatschächte

Investitionen, Projektförderung 
als Anteilfinanzierung / 
Festbetragsförderung.

Bioaufbereitungsanlagen: 

Je nach Unternehmensgröße 
KMU zwischen 30 und 40 % 
der Investitionskosten. 

Förderobergrenze für: 
	Ê Rohgasaufbereitungskapa­
zität ab 350 Nm3 (Norm­
kubikmeter) pro Stunde 
500.000 Euro

	Ê Rohgasaufbereitungskapa­
zität ab 700 Nm3 (Norm­
kubikmeter) pro Stunde 
800.000 Euro

	Ê Investitionen in die Umrüs­
tung bestehender Biogasan­
lagen zu neuen Biogasauf­
bereitungsanlagen 700.000 
Euro

Förderung der Biogas- bzw. 
Biomethanleitung. 

Festbetragsförderung:

	Ê Max. 100 Euro pro Meter, 
je Übergabestation maximal 
50.000 Euro

	Ê Förderobergrenze: 
200.000 Euro

Förderzentrum Biomasse 
am Technologie- und 
Förderzentrum (TFZ)

Schulgasse 18 
94315 Straubing

Tel. 09421 300-210  
foerderung@tfz.bayern.de 

https://www.tfz.bayern.de/foerderung/345761/index.php
https://www.tfz.bayern.de/foerderung/345761/index.php
https://www.tfz.bayern.de/foerderung/345761/index.php
https://www.tfz.bayern.de/foerderung/345761/index.php
https://www.tfz.bayern.de/foerderung/345761/index.php
mailto:foerderung@tfz.bayern.de
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ANSPRECHPARTNER

Bayerisches  
Energieforschungs­
programm

Energieforschungsprogramm

	Ê Unternehmen
	Ê Kommunale Gebietskörper­
schaften

	Ê Träger kirchlicher oder ver­
gleichbarer Einrichtungen

	Ê Erforschung und Entwick­
lung neuer Energie- und 
Energieeffizienztechnolo­
gien

	Ê Beihilfen für Investitionen in 
innovative Energieeffizienz­
maßnahmen und zur Förde­
rung erneuerbarer Energien, 
die der Demonstration und 
Einführung dienen (Demons­
trationsvorhaben)

	Ê Technische Durchführbar­
keitsstudien im Vorfeld der 
industriellen Forschung bzw. 
der experimentellen Ent­
wicklung

	Ê Bei Forschungs- und Ent­
wicklungsvorhaben: Per­
sonalkosten, Ausgaben für 
Instrumente und Ausrüs­
tung, Ausgaben für Auf­
tragsforschung, Wissen und 
für von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente, 
sonstige Betriebsausgaben

	Ê Bei Demonstrationsvorha­
ben: Investitionsmehraus­
gaben

	Ê Bei Durchführbarkeitsstudi­
en: Ausgaben der Studie

Anteilsfinanzierung durch 
Zuschüsse im Rahmen einer 
Projektförderung:

Je nach Vorhaben bis zu 50 % 
der zuwendungsfähigen Aus­
gaben.

Projektträger Jülich (PtJ)

Geschäftsfeld „Nachhaltige 
Entwicklung und Innovation“

Dr. Carsten Wadewitz

Tel. 02461 61-3564 
c.wadewitz@ptj.de 
www.ptj.de/bayern-energie 

Bayerisches 
Umweltmanagement- 
und Audit­programm
(BUMAP)

BUMAP

Antragsberechtigt sind der 
Projektträger und die einzelnen 
Projektgruppenteilnehmer.

Projektgruppenteilnehmer sind 
Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, freiberuflich Täti­
ge, Organisationen der Wirt­
schaft (z.B. Kammern, Verbän­
de oder Innungen) oder kommu­
nale Eigenbetriebe und Kom­
munalunternehmen.

Durch die Zuwendung sollen 
bayerische Unternehmen zu ei­
ner betrieblichen Umweltpolitik 
ermutigt werden, die den Um­
weltschutz systematisch so in 
Unternehmen und in den inter­
nen Abläufen verankert, dass 
nicht nur die Einhaltung der ein­
schlägigen Umweltvorschriften 
gestärkt wird, sondern darüber 
hinaus kontinuierlich und nach­
haltig freiwillige Verbesserun­
gen der betrieblichen Umwelt­
leistung erfolgen.

Zuwendungsfähige Ausgaben:

	Ê Ausgaben für Gruppen- und 
Einzelberatungen

	Ê Validierung, Zertifizierung 
bzw. externe Prüfung des 
eingeführten Managements 
sowie dessen einmalige Re­
validierung bzw. Rezertifi­
zierung

	Ê Ausgaben des Projektträ­
gers für die organisatorische 
Abwicklung

	Ê Angemessene und nachge­
wiesene Mietausgaben

Zuschuss: 

	Ê Anteilfinanzierung (Projekt­
förderung)

	Ê Zuwendung in Höhe von 
80 % der zuwendungsfähi­
gen Ausgaben 

	Ê Die zuwendungsfähigen 
Ausgaben des Projekt­
trägers werden bis max. 
3.000 Euro anerkannt 

	Ê Die zuwendungsfähigen 
Ausgaben der Projektgrup­
penteilnehmer zur Einfüh­
rung eines Umweltmanage­
ments werden abhängig 
vom Schwerpunkt des ge­
förderten umweltorientier­
ten Managements aner­
kannt

Zentrale Zuständigkeit für ganz 
Bayern:

Regierung von Schwaben

Umweltmanagementsysteme 
– BUMAP

Halderstraße 21 
86150 Augsburg

Tel. 0821 327-2240 
www.regierung.schwaben. 
bayern.de/aufgaben/ 
168895/168930/299097/ 
leistung/leistung_50729/ 
index.html 

https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/
mailto:c.wadewitz%40ptj.de?subject=
https://www.ptj.de/bayern-energie
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/aufgaben/168895/168930/299097/leistung/leistung_50729/index.html
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/aufgaben/168895/168930/299097/leistung/leistung_50729/index.html
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/aufgaben/168895/168930/299097/leistung/leistung_50729/index.html
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/aufgaben/168895/168930/299097/leistung/leistung_50729/index.html
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/aufgaben/168895/168930/299097/leistung/leistung_50729/index.html
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/aufgaben/168895/168930/299097/leistung/leistung_50729/index.html
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LfA-Energiekredit 
Regenerativ  
(Plus) (ER5, ER6, ER7)

Merkblatt  
Energiekredit Regenerativ 
(Plus)

	Ê Unternehmen der gewerbli­
chen Wirtschaft und Freibe­
rufler mit max. 500 Mio. Euro 
jährlichem Konzernumsatz

	Ê Genossenschaften  
(z. B. Bürgerenergiegenos­
senschaften)

	Ê Erwerbswirtschaftlich aus­
gerichtete Vereine

	Ê Rechtsfähige Stiftungen
	Ê Anstalten des öffentlichen 
Rechts mit eigener Rechts­
persönlichkeit

	Ê Kommunale Zweckverbände
	Ê Unternehmen mit mehr als 
50 % öffentlicher Beteiligung

	Ê Maßnahmen zur Stromer­
zeugung auf Basis von rege­
nerativen Energien

	Ê Speichersysteme für Strom 
aus regenerativen Energien 

	Ê Maßnahmen zur Flexibilisie­
rung von Stromangebot und 
-nachfrage

	Ê Maßnahmen zur Digitalisie­
rung der Energiewende

	Ê Maßnahmen zur Erzeugung 
von Wasserstoff auf Basis 
regenerativer Energien und 
diesbezügliche Speicher

Investitionen 	Ê Kredit i.H.v. max. 40 Mio 
Euro

	Ê Finanzierung von bis zu 
100 % der förderfähigen 
Kosten

	Ê Unter den Verwendungs­
zweck Photovoltaik-Aufdach 
(ER5, ER6) fallen Photovol­
taikanlagen auf Dächern 
oder an Fassaden sowie Bat­
teriespeicher, die ausschließ­
lich aus Photovoltaikanlagen 
auf Dächern oder an Fassa­
den gespeist werden

	Ê Vorhaben mit dem Verwen­
dungszweck Photovoltaik-
Aufdach, die eine Förderung 
nach dem „Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG)“ bzw. 
dem „Kraft-Wärme-Kopp­
lungsgesetz (KWKG)“ erhal­
ten, können ausschließlich 
im beihilfefreien Energie­
kredit Regenerativ PV-A 
(ER5) gefördert werden

	Ê Vorhaben mit dem Verwen­
dungszweck Photovoltaik-
Aufdach ohne EEG- / KWKG-
Förderung sind im Energie­
kredit Regenerativ PV-A Plus 
(ER6) förderfähig

	Ê Alle Vorhaben außerhalb des 
Verwendungszwecks „Photo­
voltaik-Aufdach“ werden im 
beihilfefreien ER7 gefördert

LfA Förderbank Bayern

Königinstraße 17 
80539 München

Tel. 089 2124-1000

https://lfa.de/website/downloads/merkblaetter/produktmerkblaetter/merkblatt-energiekreditRegenerativundEnergiekreditRegenerativPlus.pdf
https://lfa.de/website/downloads/merkblaetter/produktmerkblaetter/merkblatt-energiekreditRegenerativundEnergiekreditRegenerativPlus.pdf
https://lfa.de/website/downloads/merkblaetter/produktmerkblaetter/merkblatt-energiekreditRegenerativundEnergiekreditRegenerativPlus.pdf
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LfA – Energiekredit Wärme 
(EW 5)
Merkblatt

	Ê Unternehmen der gewerb­
lichen Wirtschaft und Frei­
berufler mit max. 500 Mio. 
Euro jährlichem Konzern­
umsatz

	Ê Genossenschaften 
(z. B. Bürgerenergiegenos­
senschaften)

	Ê Erwerbswirtschaftlich aus­
gerichtete Vereine

	Ê Rechtsfähige Stiftungen/ 
Anstalten

	Ê Kommunale Zweckverbände
	Ê Öffentliche Unternehmen

Investitionsmaßnahmen zum Aus­
bau der leitungsgebundenen Ver­
sorgung mit Wärme/Kälte, die auf 
Basis regenerativer Energien er­
zeugt wird. Dies umfasst die Er­
zeugung, die Speicherung und 
die Verteilung (Wärmenetzsyste­
me) sofern die technischen Vor­
aussetzungen für eine Förderung 
nach der Bundesförderung für ef­
fiziente Wärmenetze (BEW) er­
füllt sind.

Investitionen 	Ê Kredit i.H.v. max. 50 Mio Euro
	Ê Finanzierung von bis zu 100 % 
der förderfähigen Kosten

	Ê Vorhaben zur Neuerrichtung 
von Wärmenetzen mit hohem 
Anteil erneuerbarer Energien 
gem. BEW

	Ê Vorhaben zur Transformation 
von Bestandsnetzen oder Ein­
zelmaßnahmen an Bestands­
netzen gem. BEW

	Ê Alle Vorhaben werden beihil­
fefrei gefördert

LfA Förderbank Bayern

Königinstraße 17 
80539 München

Tel. 089 2124-1000

Bayerisches 
Förderprogramm 
zum Aufbau einer 
Elektrolyse-Infrastruktur 
(BayFELI)

Elektrolyseure in Bayern –  
Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Landesentwick­
lung und Energie

Juristische Personen des 
öffentlichen und des Privat­
rechts sowie natürliche Perso­
nen, soweit sie wirtschaftlich 
tätig sind und zum Zeitpunkt 
der Auszahlung ihren Sitz, 
Niederlassung oder eine 
Betriebsstätte im Freistaat 
Bayern haben. 

Neuerrichtung von Elektrolyseu­
ren und unmittelbar damit ver­
bundene Anlagenbestandteile 
zur bedarfsgerechten Erzeugung 
von ausschließlich erneuerbarem 
Wasserstoff vor Ort.

Investitionen 	Ê Bis zu 45 % der zuwendungs­
fähigen Ausgaben (Betriebs­
kosten nicht förderfähig)

	Ê Bei Beihilfen für kleine bzw. 
mittlere Unternehmen um bis 
zu 10 bzw. 20 Prozentpunkte 
höher

	Ê Maximale Zuwendungssum­
me pro Projekt liegt bei fünf 
Millionen Euro

VDI Technologiezentrum 
GmbH

www.vditz.de/bayfeli

Förderproramm für den  
Erwerb von emissionsfreien 
und sauberen Nutzfahrzeu­
gen mit Wasserstoffantrieb 
in Bayern

BayH2-Nutzfahrzeuge

Antragsberechtigt sind sowohl 
juristische als auch natürliche 
Personen, soweit sie wirt­
schaftlich tätig sind und zum 
Zeitpunkt der Auszahlung ihren 
Sitz, eine Niederlassung oder 
eine Betriebsstätte in Bayern 
haben.

Erwerb und Leasing von emissi­
onsfreien neuen Nutzfahrzeugen 
der EG-Fahrzeugklassen N1, N2 
und N3 mit Brennstoffzellen- oder 
Wasserstoff-Verbrennerantrieb.

Investitionskosten Die Förderung erfolgt als Zu­
schuss, wobei bis zu 80 % der 
Investitionsmehrkosten geför­
dert werden können. Die Förde­
rung wird je nach Nutzfahrzeug­
klasse gedeckelt. Die genauen 
Förderbedingungen werden in 
den jeweiligen Förderaufrufen 
bekannt gegeben.

Bayern Innovativ GmbH

Projektträger Bayern

Am Tullnaupark 8 
90402 Nürnberg

Dr. Sebastian Müllner 
sebastian.muellner@ 
bayern-innovativ.de

Tel. 0911 20671-376

Bayerisches Förderprogramm 
für den Erwerb von emissions­
freien und sauberen Fahrzeu­
gen mit Wasserstoffantrieb: 
Bayern Innovativ

https://www.lfa.de/website/downloads/merkblaetter/produktmerkblaetter/merkblatt_Energiekredit_Waerme.pdf
mailto:https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/elektrolyseurinfrastruktur/?subject=
mailto:https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/elektrolyseurinfrastruktur/?subject=
mailto:https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/elektrolyseurinfrastruktur/?subject=
mailto:https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/elektrolyseurinfrastruktur/?subject=
https://www.vditz.de/bayfeli
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/bayerisches-foerderprogramm-fuer-den-erwerb-von-emissionsfreien-und-sauberen-fahrzeugen-mit-wasserstoffantrieb/
mailto:sebastian.muellner%40bayern-innovativ.de?subject=
mailto:sebastian.muellner%40bayern-innovativ.de?subject=
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/bayerisches-foerderprogramm-fuer-den-erwerb-von-emissionsfreien-und-sauberen-fahrzeugen-mit-wasserstoffantrieb/#c141300
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/bayerisches-foerderprogramm-fuer-den-erwerb-von-emissionsfreien-und-sauberen-fahrzeugen-mit-wasserstoffantrieb/#c141300
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/bayerisches-foerderprogramm-fuer-den-erwerb-von-emissionsfreien-und-sauberen-fahrzeugen-mit-wasserstoffantrieb/#c141300
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/bayerisches-foerderprogramm-fuer-den-erwerb-von-emissionsfreien-und-sauberen-fahrzeugen-mit-wasserstoffantrieb/#c141300
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/bayerisches-foerderprogramm-fuer-den-erwerb-von-emissionsfreien-und-sauberen-fahrzeugen-mit-wasserstoffantrieb/#c141300


– 30 –

FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

Bayerisches 
Förderprogramm 
Energiekonzepte und 
kommunale Energie­
nutzungspläne

Energieförderung –  
Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Landesentwick­
lung und Energie (bayern.de)

	Ê Unternehmen mit Sitz oder 
Niederlassung in Bayern

	Ê Kommunale Gebietskörper­
schaften 

	Ê Träger kirchlicher oder an­
derer Einrichtungen mit Sitz 
oder Niederlassung in Bay­
ern

Die Förderung soll die Durchfüh­
rung von Studien ermöglichen, 
auf deren Grundlage Investitionen 
getätigt oder Planungszuständig­
keiten ausgeübt werden können, 
die der Energieeinsparung, der 
verstärkten Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie der Verbesserung 
der Energieeffizienz dienen. 

Kommunale Gebietskörperschaf­
ten sollen bei der Umsetzung der 
Ergebnisse von Energienutzungs­
plänen unterstützt werden.

Der Wärmesektor ist seit 
01.01.2024 für Kommunen auf­
grund des in Kraft getretenen 
Wärmeplanungsgesetzes von der 
Förderfähigkeit grundsätzlich aus­
genommen. Allerdings werden im 
Vorfeld der Wärmeplanung nach 
WPG Vorabuntersuchungen zur 
interkommunalen Konvoibildung 
gefördert (Kurz-ENP).

Planungsleistungen (Kosten für 
die Studienerstellung)

Zuschuss im Wege der 
Anteilfinanzierung:

Energiekonzepte: 

	Ê Bis zu 50 % für kommunale 
Gebietskörperschaften und 
für Träger kirchlicher oder 
anderer Einrichtungen 
ohne wirtschaftliche 
Tätigkeit sowie für kleine 
und mittlere Unternehmen 
(KMU)

	Ê Bis zu 40 % für Unterneh­
men, die keine KMU sind

Der Förderhöchstbetrag bei 
Energieeinsparkonzepten 
beträgt 50.000 Euro.

Energienutzungspläne und 
Umsetzungsbegleitung:

	Ê Bis zu 70 % für kommunale 
Gebietskörperschaften

	Ê Förderbonus von bis zu 10 % 
für interkommunalen Projekt­
ansatz im Schwerpunktthe­
ma erneuerbarer Wasser­
stoff oder Wärmenetze  
(u. a. Kurz-ENP)

Der Förderhöchstbetrag bei der 
Umsetzungsbegleitung beträgt 
40.000 Euro.

Bayern Innovativ GmbH 

Projektträger Bayern

Bayerisches Förderprogramm 
Energiekonzepte und kommu­
nale Energienutzungspläne 
(bayern-innovativ.de)

https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/
https://www.bayern-innovativ.de/de/seite/foerderung-energiekonzepte
https://www.bayern-innovativ.de/de/seite/foerderung-energiekonzepte
https://www.bayern-innovativ.de/de/seite/foerderung-energiekonzepte
https://www.bayern-innovativ.de/de/seite/foerderung-energiekonzepte
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Bayerisches  
Förderprogramm  
Wasserkraftanlagen

Energieförderung –  
Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie 
(bayern.de)

	Ê Antragsberechtigt sind na­
türliche Personen, juristi­
sche Personen des Privat­
rechts

	Ê Personengesellschaften
	Ê Kirchliche Einrichtungen 
	Ê Juristische Personen des öf­
fentlichen Rechts, der mit­
telbaren Landes- und Bun­
desverwaltung mit eigener 
Rechtsträgerschaft, insbe­
sondere: 
Kommunale Gebietskörper­
schaften (inklusive ihrer Ei­
gen- und Regiebetriebe), 
Anstalten, Stiftungen und 
Kammern, sofern sie Eigen­
tümer oder rechtmäßiger 
Betreiber der Wasserkraft­
anlage oder des Querbau­
werks in Bayern sind

EEG-geförderter (Ersatz-)Neubau 
und Wiederinbetriebnahmen 
sowie Modernisierungsmaß­
nahmen an bestehenden, 
EEG-geförderten Wasserkraft­
anlagen in Bayern, wenn das 
Leistungsvermögen der Anlage 
um mindestens 10 % erhöht wird.

Zuwendungsfähig sind 

	Ê Die für förderfähige Vorhaben 
nach Nrn. 2.1.1 oder 2.1.2 der 
Förderrichtlinie notwendigen 
Investitionsausgaben für 
technische und bauliche Anla­
gen

	Ê Nachgewiesene Ausgaben 
für Planungs- und Ingenieur­
leistungen inkl. Bauabnahme 
bis zu einer Höhe von 20 % 
der als zuwendungsfähig an­
erkannten gesamten Investiti­
onsausgaben

	Ê Bei wasserrechtlich zulas­
sungspflichtigen Vorhaben 
auch Investitionsausgaben für 
in der Anlagenzulassung ge­
forderte technische und bauli­
che Maßnahmen zur Erfüllung 
der  Anforderungen nach §§ 
33 bis 35 und 6 Abs. 1 Satz 1 
Nummer 1 und 2 des  Was­
serhaushaltsgesetzes (Tier­
schutz, Ökologie, Mindest­
wasserführung, Durchgängig­
keit)

Die Zuwendung erfolgt als 
Projektförderung in Form einer 
nicht rückzahlbaren Anteil­
finanzierung. 

Die Höhe der Zuwendung 
beträgt bis zu 25 % der als zu­
wendungsfähig anerkannten 
Ausgaben. Dabei ist der durch 
die De-minimis-Verordnung für 
den jeweiligen Antragsteller 
vorgegebene Schwellenwert 
(De-minimis-Beihilfen i. H. v. 
maximal 300 000 Euro innerhalb 
von drei Jahren pro Unterneh­
men) einzuhalten. 

Die Höhe der Zuwendung ist 
zudem durch die Wirtschaft­
lichkeitslücke begrenzt, die von 
der Bewilligungsstelle ermit­
telt wird.

Förderhöchstbetrag ist der 
Niedrigste dieser drei Beträge.

Bayern Innovativ GmbH 

Projektträger Bayern

www.bayern-innovativ.de/de/
seite/foerderprogramm- 
wasserkraftanlagen

https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/#c3514
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/#c3514
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/#c3514
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/#c3514
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/energiefoerderung/#c3514
https://www.bayern-innovativ.de/de/seite/foerderprogramm-wasserkraftanlagen
https://www.bayern-innovativ.de/de/seite/foerderprogramm-wasserkraftanlagen
https://www.bayern-innovativ.de/de/seite/foerderprogramm-wasserkraftanlagen
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FÖRDERPROGRAMME AUF EU-EBENE

FÖRDERPROGRAMM FÖRDERBERECHTIGTE FÖRDERBEREICH KOSTENART FÖRDERART/
FÖRDERQUOTE/
HÖCHSTBETRAG

ANSPRECHPARTNER

EU-Forschungsprogramm 
des Forschungsfonds für 
Kohle und Stahl 

Forschungsfonds für  
Kohle und Stahl

	Ê Unternehmen
	Ê Forschungseinrichtungen
	Ê Hochschulen 
	Ê Andere Einrichtungen, die 
im Bereich der Kohle- und 
Stahlforschung tätig sind

Projekte zu folgenden Themen:

	Ê Stahlproduktionsprozesse
	Ê Pptimierte Nutzung und 
Schonung von Ressourcen 

	Ê Energieeinsparungen und in­
dustrielle Effizienzsteige­
rungen

	Ê Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz

	Ê Umweltschutz
	Ê Technologien zur Unterstüt­
zung von Kohleregionen im 
Wandel

	Ê Emissionsminderungen bei 
der Stahlproduktion

	Ê Transformationsprozesse im 
Kohlebereich

	Ê Ausrüstungskosten
	Ê Personalkosten
	Ê Betriebskosten
	Ê Indirekte Kosten

Zuschuss:

	Ê Forschungsprojekte bis zu 
60 %

	Ê Pilot- und Demonstrations­
projekte bis zu 50 %

	Ê Begleitmaßnahmen, unter­
stützende und vorberei­
tende Maßnahmen bis zu 
100 %

Europäische Kommission

Generaldirektion Forschung 
und Innovation (DG RTD) – 
Forschungsfonds für Kohle und   
Stahl

Place Rogier 16 
B-1210 Brüssel 
rtd-steel-coal@ec.europa.eu

EU-Innovationsfonds

Förderdatenbank – 
Förderprogramme – 
EU-Innovationsfonds 
(foerderdatenbank.de)

Unternehmen

Es werden regelmäßige Aufru­
fe für Projektvorschläge (Calls) 
veröffentlicht für die sich Un­
ternehmen über das EU-Finan­
zierungs- und Ausschreibungs­
portal bewerben können. Die 
Fristen des jeweiligen Calls 
sind dabei einzuhalten.

Förderbereiche:

	Ê Energieeffizienz & Erneuer­
bare Energien

	Ê Forschung & Innovation  
(themenoffen)

	Ê Innovative kohlenstoffarme 
Technologien und Prozesse in 
energieintensiven Industrien, 
einschließlich Produkten, die 
kohlenstoffintensive Indust­
rien ersetzen

Kapital- und Betriebskosten 
verschieden je nach Förder­
aufruf.

Zuschüsse:

	Ê Bis zu 60 % der zusätzlichen 
Kapital- und Betriebskosten 
im Zusammenhang mit der 
Innovation

Nationale Kontaktstelle EU-
Innovationsfonds (NKS IF) 

c/o Kompetenzzentrum 
Klimaschutz in energieintensiven 
Industrien 

Karl-Liebknecht-Straße 33 
3046 Cottbus 

Tel. 030 7261 80-787 
NKSIF@z-u-g.org

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/research-fund-coal-and-steel_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/research-fund-coal-and-steel_en
mailto:rtd-steel-coal%40ec.europa.eu?subject=
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/eu-innovationsfonds.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/eu-innovationsfonds.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/eu-innovationsfonds.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/eu-innovationsfonds.html
mailto:NKSIF%40z-u-g.org?subject=
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